
Nr. 07 14. Februar 2025 48. Jahrgang

Regelmäßige Öff nungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn,
Sitz Heimbuchenthal, Hauptstr. 81,  63872 Heimbuchenthal:

montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Dammbach - Heimbuchenthal - Mespelbrunn
und der Mitgliedsgemeinden

Amts- und MitteilungsblattAmts- und MitteilungsblattAmts- und Mitteilungsblatt
            der 
Verwaltungsgemeinschaft 
  Mespelbrunn

Bundestagswahl am 23.02.2025

Informationen zur Briefwahl 
Wer noch gerne Briefwahl beantragen möchte, kann dies über 
den auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Code 
nur noch bis Sonntag, den 16.02.25 online tun.
Ab Montag, den 17.02.25 empfehlen wir aufgrund der Kurz-
fristigkeit im Hinblick auf die Postzustellungszeiten, die Brief-
wahlunterlagen während unserer Öff nungszeiten im Bürger-
büro zu beantragen.
Ab diesem Tag bieten wir auch an, die Briefwahl direkt bei uns 
vor Ort durchführen zu können.
Ebenso bitten wir um Beachtung der Hinweise auf dem den 
Briefwahlunterlagen beiliegenden Merkblatt.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 06092/942-
114 oder -116 zur Verfügung.

Ihr Wahlamt der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn
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Geschäftsstelle VGem Mespelbrunn
Heimbuchenthal, Hauptstr. 81 
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de

0 60 92 9 42-0 
Fax 0 60 92 9 42-28

Geschäftsleiterin Frau Christina Bathon 942-122
Geschäftszimmer/Hallenbelegung 
Vorzimmer Bürgermeisterin Fuchs, Mespelbrunn

Frau Heid 942-123

Vorzimmer 
Bürgermeisterin Amrhein, Dammbach 
Bürgermeister Stenger, Heimbuchenthal

Frau Schlott, Frau Ringel, 942-130

Geschäftszimmer/Öffentlichkeitsarbeit/ 
Mitteilungsblatt

Frau Kuehnel Ojeda 942-130

Bauamt 
bauamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Herr Joe, Frau Herberich 
Frau Goldhammer 
Herr Noll, Herr Benz

942-121 
942-137
942-117

Kämmerer Herr Mayer 942-112
Steuern / Gebühren Frau Anselmi 942-110
Gewerbesteuer, Versicherungswesen,  
Fremdenverkehrsbeiträge, Pachtverträge

Frau Kunkel
Herr Kuhn

942-113

Grunderwerb Frau Ringel
Herr Joe

942-130
942-121

Kasse Frau Spatz, Frau Brehm 942-111
Standesamt Frau Masur 942-114 

Fax 942-132
Meldeamt / Fundbüro / Pässe / Rentenanträge /
Abfall

Frau Michler 
Frau Lang

942-115 
942-116 

Fax 942-132
Lohnbüro Frau Schäfer 942-139
Musikschule, Schülerbeförderung,  
Gastschulverhältnisse

Frau Fath 942-124

Gemeinde DAMMBACH
1. Bürgermeisterin  
waltraud.amrhein@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Waltraud Amrhein 942-125

Sprechstunde: Di. 8 - 10 Uhr im Rathaus Dammbach, Tel. 1594 u. Vereinbarung
Bauhof 99 96 20 oder 01 51 25 49 92 63

Gemeinde Heimbuchenthal
1. Bürgermeister 
ruediger.stenger@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Rüdiger Stenger 942-126

Sprechstunde: Do., 17.30 - 18.30 Uhr wenn keine Gemeinderatssitzung stattfindet
Bauhof 6386 oder 01 51 14 25 89 54

Gemeinde Mespelbrunn
1. Bürgermeisterin 
stephanie.fuchs@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Stephanie Fuchs� 942-120 
�

Sprechstunde: Haus d. Gastes, Mespelbrunn nach Vereinbarung
Bauhof 01 71 8 37 63 76

Sonstige Ansprechpartner
Touristverband Räuberland  � 1515
Kommunale Allianz „Spessartkraft“ e.V. 
spessartkraft@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Lena Rosenberger 
Marie Schäfer

942-150

Kanal und Wasser: Betriebsführer AMME info@amme.net                   0 93 72 13 59 50

Ansprechpartner
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Allgemeinärzte
An Wochenenden, Feiertagen u. mittwoch-
nachmittags diensthabenden Arzt erfragen 
unter der Hausarzt-Notrufnummer 116 117.

In lebensbedrohlichen Fällen gilt die 
Rufnummer 112 (Rettungsleitstelle)

Bereitschaftspraxen:
- �Klinikum Aschaffenburg: 

Sa., So. u. Feiertag:� 8:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.:� 13:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.:� 18:00 bis 22:00 Uhr

- �Helios Klinik in Erlenbach: 
Sa., So. u. Feiertag:� 9:00 bis 21:00 Uhr 
Mi. u. Fr.:� 16:00 bis 21:00 Uhr 
Mo., Di., Do.:� 18:00 bis 21:00 Uhr

- �Klinikum Main-Spessart in Lohr: 
Sa., So. und Feiertag:� 9:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.:� 16:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.:� 18:00 bis 22:00 Uhr

Zahnärzte
Samstag, 15.02., und Sonntag, 16.02.2025:
	 Jörg Barth
	 Lindenstraße 4, 63906 Erlenbach a. Main,
	 Tel.-Nr.: 09372 / 94 42 44
Sa., So., Feiertag: 10 – 12 Uhr / 18 – 19 Uhr
Anwesend in der Praxis ist der diensttuende Zahn-
arzt. Während der übrigen Zeit besteht lediglich Ruf-
bereitschaft. www.notdienst-zahn.de

Samstag, 15. Februar 2025:
	 Spessart-Apotheke, Bessenbach,
	 Wuerzburger Str. 63, Tel.: 06095 / 995625
	 Turm-Apotheke, Großwallstadt, 
	 Hauptstr. 19, 06022 / 22744
Sonntag, 16. Februar 2025:
	 Hubertus-Apotheke, Hösbach,
	 Hauptstr. 99, Tel.: 06021 / 51532
	 Röntgen-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Am Dreispitz 17, Tel.:  06021 / 87301
Montag, 17. Februar 2025:
	 Engel-Apotheke, Aschaffenburg,		
	 Lamprechtstr. 1, Tel.: 06021 / 22506
	 Alte Stadt-Apotheke, Obernburg,
	 Römerstr. 35, Tel.: 06022 / 8519
Dienstag, 18. Februar 2025:
	 Hirsch-Apotheke, Haibach,
	 Freiheitstr. 3, Tel.:  06021 / 68022
	 Eichen-Apotheke, Obernburg,
	 Eichenweg 1, Tel.: 06022 57 00
Mittwoch, 19. Februar 2025:
	 Hubertus-Apotheke, Hösbach,		
	 Hauptstr. 99, Tel.: 06021 / 51532
	 Stadt Apotheke, Erlenbach
	 Elsenfelder Str. 3, Tel.: 09372 54 83
Donnerstag, 20. Februar 2025:
	 Felix-Apotheke, Heimbuchenthal,		
	 Raiffeisenstr. 5, Tel.: 06092 / 1812
	 Mömlingtal-Apotheke, Mömlingen
	 Hauptstr. 24, Tel.: 06022 68 18 57
Freitag, 21. Februar 2025:
	 Frohsinn-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Frohsinnstr. 13, Tel.: 06021 / 27142
	 Markt-Apotheke, Mönchberg,
	 Hauptstr. 71, Tel.: 09374 / 99927

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab 8.30 
Uhr früh und endet am nächsten Tag um die-
selbe Zeit..

Bereitschaftsdienste

Telefonseelsorge
08 00 1 11 01 11, 08 00 1 11 02 22
Anonym, kompetent, rund um die Uhr

– alle  Angaben  ohne  Gewähr –

Notfalltafel
Feuer, Unfall, Waldbrand� 112
Polizei� 110
Stromstörungen� 09 41 28 00 33 66
AMME-Notdienst Trinkwasserversorgung:

01 60   96 31 44 60
AMME-Notdienst Abwasserversorgung:

01 60  96 31 44 41

Caritas-Sozialstation
u. Tagespflege St. Martin

Ringstr. 4 - 6, 63856 Bessenbach – Keilberg
Tel. 06095 99 89 91
Rufbereitschaft 0171 267 54 96
Sprechzeiten: Mo - Fr: 8:00 - 15:00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
Seniorentagespflege
Hauptstr. 278, 63875 Mespelbrunn
Tel. 06092 824 62 44, Fax. 06092 824 62 45
tp.mespelbrunn@caritas-spessart.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 7.30 - 17.00 Uhr
Wintersbacher Straße 73a, 63874 Dammbach
Tel. 06092 822 69 00
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 17.00 Uhr
tp.dammbach@caritas-spessart.de

Apotheken
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Abfallwirtschaft VG Mespelbrunn

Abfalltermine

Es wird gebeten, die Müllgefäße  
ab 6.00 Uhr bereitzustellen.

Dammbach

Restmüll: Do., 27.02.2025

Biomüll: Mo., 17.02.2025	

Papiertonne: Fr, 28.02.2025

Gelber Sack: Di., 11.03.2025

Heimbuchenthal

Restmüll: Do., 27.02.2025

Biomüll: Mo., 17.02.2025	

Papiertonne: Fr., 28.02.2025

Gelber Sack: Di., 11.03.2025

Mespelbrunn

Restmüll: Fr., 28.02.2025

Biomüll: Mo., 17.02.2025
Papiertonne Hessenthal: Do., 27.02.2025

Papiertonne Mespelbrunn: Fr., 28.02.2025

Gelber Sack: Di., 11.03.2025

Recyclinghöfe

Dammbach
Abfallwirtschaft im Gemeindebauhof Dammbach
Öffnungszeiten von Oktober bis März:
Samstags von 9:00 - 13:00 Uhr
Öffnungszeiten von April bis September:
Samstags von 9:00 - 12:00 Uhr
Folgende Wertstoffe
werden hier angenommen:
Mineralischer Bauschutt in kleinen Mengen, 
d.h. Dachziegel, Bruchsteine und Mauer-
werksabbruch, Altholz (auch imprägnierte 
Hölzer), Metalle wie Eisenschrott und Dosen, 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Aluminium, Edelstahl und Kabelreste, Altme-
tall (keine Feuerlöscher, Ölradiatoren, schad-
stoffhaltige Behälter), kleine Behälter für Toner 
und Kartuschen von Druckern und Faxgeräten, 
kleine Behälter für Naturkorken, Altpapier und 

Kartonagen, Speisefette, Elektro- und Elekt-
ronikgeräte, Styropor (sauber, in faustgroßen 
Stücken), sowie Verpackungs-Chips (in allen 
Farben), Glas wie Flachglas, Glasbausteine, 
Brillen und Hörgeräte, PU-Schaumdosen.
Sammlung von CDs. Die CDs müssen trocken, 
sauber und ohne Verpackung sein.
Die Annahme von Batterien und/oder Akkus 
darf nicht über den gemeindlichen Recyc-
linghof erfolgen.

Heimbuchenthal
Recyclinghof Heimbuchenthal
Kreuzdelle 38, 63872 Heimbuchenthal
Herr Roland Hausmann
Öffnungszeiten: Samstags von 8 bis 12 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, so-
wie Nichteisenmetalle wie Aluminium, Blei, 
Messing, Kupfer, Edelstahl, Kabelreste, zer-
kleinertes Styropor (nur weiß und sauber), 
Verpackungs-Chips in allen Farben,  Natur-
kork,  Brillen, Hörgeräte, Holz (auch imprä-
gnierte Hölzer), mineralischer Bauschutt in 
kleinen Mengen (Dachziegel, Bruchsteine, 
Mauerwerksabbruch, Betonreste, Fliesen, 
Putz, Zement- und Kalkreste), Papier und Kar-
tonagen, Flachglas, Fenster, Glasbausteine, 
PU-Schaumdosen, Speiseöl und Fette aus Pri-
vathaushalten – offen, nicht eingepackt oder 
in Behältern, Elektro- und Elektronikgeräte, 
CDs, sowie Ytong in Kleinstmengen.
Im Recyclinghof können auch Grünabfallsä-
cke (Preis 0,50 €/Stück) erworben werden.

Mespelbrunn
Recyclinghof an der Leitwiese beim 
Wanderheim, Mespelbrunn
Öffnungszeiten: Winterzeit
samstags von 9 bis 13 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, sowie 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Edelstahl, Aluminium, Kabelreste, Fenster, 
Glas, Altholz (auch imprägnierte Hölzer), Texti-
lien und Schuhe, Styropor (nur weiß und sau-
ber, Verpackungs-Chips sauber und in allen 
Farben), Bauschutt in kleinen Mengen, Kork, 
leere oder gebrauchte PU-Schaumdosen, 
Papier und Kartonagen, Elektro- und Elektro-
nikgeräte wie PCs, Drucker mit Kartuschen, 
elektrische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- 
und Freizeitgeräte, u. ähnliches (keine Video-
kassetten), Speisefette, Kerzen, Kerzenreste, 
Kerzenstummel, Ytong in Kleinstmengen.
Es können keine Videokassetten im Recyc-
linghof abgegeben werden. Diese gehören 
in die Restmülltonne!
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Dammbach
Entsorgung von Windeln im Bauhof zu den 
Öffnungszeiten: Samstags 9 bis 13 Uhr, 

Heimbuchenthal
Entsorgung der Windeln: in der Kreuzdelle 38, 
Heimbuchenthal samstags von 8:00 bis 12:00 Uhr

Mespelbrunn
Entsorgung der Windeln: Samstags im Recy-
clinghof Kreuzdelle 38 in Heimbuchenthal von 
8:00 bis 12:00 Uhr

Ausgabe von gelben Säcken 
Dammbach

Samstags im Gemeindebauhof von Oktober 
bis März von 9:00 - 13:00 Uhr
Samstags im Gemeindebauhof von April bis 
September von 9:00 - 12:00 Uhr 
Und während der Bürgermeistersprechstunde
Heimbuchenthal

Samstags von 8 bis 12 Uhr im Recyclinghof 
und donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr in 
der Bürgermeistersprechstunde.

Mespelbrunn
Samstags von 9 - 13 Uhr im Recyclinghof Me-
spelbrunn.

Windelcontainer

Grünabfälle

Abfallwirtschaft VG Mespelbrunn

Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt, müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.

Dammbach
Grünabfalllagerplatz am alten Sportplatz im 
OT Wintersbach
Öffnungszeiten von Oktober bis März:
Am 2. Samstag im Monat von 9:00 - 13:00 Uhr 
Die Termine für 2025 finden Sie nachstehend: 
08.02.2025, 08.03.2025
Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub Gartenblumen, Thu-
jaschnitt müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.
Bei der Anlieferung von Grünabfällen sollte das 
Volumen so gering wie möglich gehalten wer-
den. Die Gesamtlänge der sperrigen Abfälle 
sollte eine Gesamtlänge von 1,50 Meter nicht 
überschreiten.
Die Zufahrt muss über den Weg zur Geishöhe / 
Taubendelle erfolgen, Abfahrt über Buchackerweg

Heimbuchenthal
Grünabfalllagerplatz Glockenhof
Glockenhof, 63872 Heimbuchenthal
Öffnungszeiten: Samstags von 8 bis 12 Uhr
Herr Schaar, Elsavastr. 7a, 63872 Heimbuch-
enthal, Tel.: 0160/1003865
Grünabfälle, Äste/Sträucher, die von Heim-
buchenthaler Bürger stammen, können kos-
tenfrei angeliefert werden.
Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.

Mespelbrunn
Kompostplatz „Im Busch“
Öffnungszeiten: Winterzeit 
samstags von 9 bis 13 Uhr 
Kostenlose Anlieferung nur für Grünabfälle, die 
von Mespelbrunner Grundstücken stammen 
und bis max. 1 cbm.
Strukturarme (nicht holzige Grünabfälle wie Ra-
senschnitt, Laub, Gartenblumen, Thujaschnitt) 
bitte getrennt anliefern von strukturreichen 
(holzigen) Grünabfällen, da die kaum holzigen 
Gartenabfälle in Containern gesammelt werden.

Styroporentsorgung ...
... in den Recyclinghöfen
Styropor wird als Verpackungsmaterial, z.B. zur 
Transportsicherung bei Fernsehern, als Glas-
schutz verwendet. Es ist sehr leicht und wegen 
seiner aus vielen kleinen Kugeln bestehenden 
Struktur meist gut zu erkennen. Das Styropor 
muss sauber, ohne Aufkleber und Beschichtung 
sein. Formteile können nur reinweiß erfasst 
werden.  Weiße Verpackungsstyroporteile un-
zerbrochen zum Recyclinghof bringen. 
Verunreinigtes Verpackungsstyropor (weiß), 
weißes Styropor mit schwarzen Punkten sowie 
buntes Styropor muss im gelben Sack oder im 
Restmüll entsorgt werden. Saubere Styropor-
chips werden in allen Farben angenommen.
Das gehört nicht in den Recyclinghof, son-
dern gehört zum Restmüll:  Verunreinigtes 
Styropor und farbige Formteile. 
Wenn Styropor als Isoliermaterial verwendet 
wurde, kann es über private Entsorger oder als 
Restmüll entsorgt werden. 
Gesammelt werden kann nur Styropor, das als 
Verpackung angefallen ist, da die Sammlung 
über das Duale System finanziert wird. 
Ihre Gemeindeverwaltung.
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Verwaltungsgemeinschaft
  Mespelbrunn

AMtlicher teil

Terminvereinbarung 
im Bürgerbüro und Standesamt
Für das Bürgerbüro und Standesamt gilt 
auch in Zukunft Terminvereinbarung.
Durch die Terminvereinbarung werden unnöti-
ge Wartezeiten vermieden und wir können vor-
ab mit Ihnen besprechen, welche Unterlagen 
für Ihr Anliegen vorgelegt werden müssen. 
Dies gilt vor allem für die Beantragung von 
Ausweisdokumenten und die Anmeldung 
eines Wohnsitzes.
Für folgende Angelegenheiten können Sie 
ohne Termin während unserer Öff nungszeiten 
vorbeikommen:
-  Meldebestätigung abholen (kann auch gerne 

telefonisch vorbestellt werden)
- Personalausweis/Reisepass abholen
- Führungszeugnis beantragen
- Führerscheinbestätigung
- Beglaubigungen
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie einen 
Termin benötigen, rufen Sie uns kurz an oder 
schreiben uns eine E-Mail.
Einwohnermeldeamt: 
06092/942 -115 oder -116
mona.michler@vgem-mespelbrunn.bayern.de
anja.lang@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Standesamt: 
06092/942 -114
standesamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Zentrale:
06092/942 -0
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Außerdem möchten wir im Zuge dessen auch 
auf unser Bürgerserviceportal hinweisen, in 
welchem Sie bereits viele unserer Dienstleis-
tungen online beantragen können.
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/
vgmespelbrunn

Manöver- und andere Übungen 
der Bundeswehr
Einheiten der Bundeswehr führen in der Zeit 
vom 17.02.2025 bis 20.02.2025 Übungen im 
Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Mespel-
brunn durch.
Um Beachtung wird gebeten.
Ihre Gemeindeverwaltung

Steuertermin 15.02.2025
Hiermit möchten wir an den Steuertermin 
15.02.2025 erinnern. Zu diesem Termin wird 
die 1. Rate der Grundsteuer und der Gewer-
besteuer, sowie die Hundesteuer fällig. Bei den 
Wasser- und Kanalgebühren steht die 1. Ab-
schlagszahlung für 2025 zur Zahlung an. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass eine entsprechen-
de Kontendeckung gewährleistet ist, bzw. 
überweisen Sie die fälligen Beträge rechtzeitig, 
um eventuelle Mahnungen und damit verbun-
dene weitere Kosten zu vermeiden.
Bankverbindungen der VGem Mespelbrunn:
Sparkasse Aschaff enburg
IBAN: DE05 7955 0000 0000 1708 37
BIC: BYLADEM1ASA
Frankfurter VB Rhein/Main
IBAN: DE50 5019 0000 0004 7275 92
BIC: FFVBDEFFXXX
Ihre Gemeindeverwaltung

Bekanntmachung
Freigabe des Oberholzes vom 25.03. bis 
einschließlich 12.04.2025
Nach Absprache zwischen dem federführen-
den Forstbetrieb Rothenbuch und dem Ver-
band der Spessartforstberechtigten e. V. wurde 
für die Ausübung der Spessartoberholzrechte 
vorgenannter Zeitraum festgelegt.
Am Dienstag, den 25.03.2025, sowie an den dar-
auff olgenden Freitagen, Samstagen und Diensta-
gen bis einschließlich Samstag, den 12.04.2025, 
sind die fertiggestellten Hiebe der beteiligten Forst-
betriebe zur Oberholznutzung freigegeben. Ein 
Hieb ist fertiggestellt, wenn das Holz einschließlich 
des Selbstwerberholzes aufgearbeitet ist und samt 
dem Nutzholz in langer Form an Waldstraßen ge-
rückt ist. Die noch im Gang befi ndlichen Hiebe 
bleiben für die Oberholznutzung gesperrt.



7

Nichtamtlicher Teil

Gemäß Entschließung der Regierung von Un-
terfranken vom 10.08.1959 Nr. III/7 a - 2012 
a 33 ist die Oberholzabfuhr mit LKW oder 
sonstigen Kraftfahrzeugen mit schwarzer Zu-
lassungsnummer nur innerhalb 3 Wochen 
nach Freigabe der Hiebe, d. i. vom 25.03. bis 
12.04.2025 an den Holztagen gestattet. 
Oberholz in geöffneten Hieben steht allen 
Rechtlern in gleichem Maße zu, jedoch nur 
bis zur Deckung des Eigenbedarfs. Unbe-
rechtigte Aufarbeitung von Oberholz wird 
zur Anzeige gebracht.
Bei dieser Gelegenheit wird nochmals auf fol-
gende Verbote hingewiesen:
Nutzung vor Sonnenaufgang und nach Son-
nenuntergang, Entwenden von Lagerhölzern 
unter Eichenstammholz, Abladen von Ober-
holz auf forsteigenem Grund sowie auf Stra-
ßen und Wegen, Schleifen und Fahren des 
Oberholzes durch Kulturen und Schlägen au-
ßerhalb von Rückegassen sowie Aufarbeitung 
auf den Wegen.
Alle nicht befestigten Erdwege werden für die 
Benutzung durch Kraftfahrzeuge ausdrücklich 
als gesperrt erklärt.
Wo welche Hiebe in welchem Umfang der Nut-
zung freigegeben werden, können Sie den Be-
kanntmachungsstellen in Ihrer Gemeinde ab 
Mitte März entnehmen oder in der Gemeinde-
verwaltung erfragen. Bei Gemeinden, die einer 
Verwaltungsgemeinschaft angehören, besteht 
die Möglichkeit, sich auch dort zu erkundigen.
Walter Schreck
1. Vorsitzender des Verbandes 
der Spessartforstberechtigten e. V.

Aus dem Fundbüro
Vom „Winterzauber“ wurden diverse Fundsa-
chen abgegeben: 1 Handschuh, eine Kette, 
kleiner Geldbeutel und Schürze
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte im Fundbü-
ro der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn.

Wanderfreunde Mespelbrunn-
Heimbuchenthal e.V.
Wanderung am Sonntag, 16.02.2025 :
Venezianischer Karneval in Klingenberg.
Die Deadline für die Anmeldung war am 
01.02.2025. Abfahrt ist am Sonntag, den 
16.02.1024 bereits um 8.30 Uhr in Fahrgemein-
schaften am Musikpavillon in Heimbuchenthal.  
Frisch auf!

Donnerstag, 27. Februar 2025:
Ü-60 Wanderung, Seniorenwanderung zum
Eichenfürst Marktheidenfeld
Liebe Seniorinnen und Senioren, unsere nächs-
te Wanderung findet am Donnerstag, den 
27.02.2025 statt. Wir treffen uns um 10 Uhr am 
Parkplatz Feuerwehr in Hessenthal, um  Fahr-
gemeinschaften zu bilden für die Fahrt nach 
Glasofen, Parkplatz Waldfriedhof. Von dort führt 
uns der Weg zum Restaurant Eichenfürst zum 
Mittagessen. Nach gemütlichem Beisammen-
sein treten wir den Rückweg an. Die einfache 
Wanderstrecke beträgt 4 km. Gäste sind herz-
lich willkommen, wir treffen uns bei jedem Wet-
ter. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Euer Wanderführer Ernst Spatz
Tel.: 06092 7998, mob: 0152 23035629

Arbeitskreis Natur e.V.
Dammbach- Heimbuchenthal- Mespelbrunn
1.) Termine zum Vormerken:	     
- 21.02.2025: Generalversammlung der 
  „Freunde des Spessarts“ um 19 Uhr im 
  Hotel „Wiesengrund“
- 22.02.2025: Schließen des Krötenzaunes am   
  Höllhammer
- 27.02.2025: Monatstreff im „Wiesengrund“
- 01.03.2025: Ersatztermin für das Schließen 
  des Krötenzaunes (wenn das Wetter nicht 
  mitspielt)
- 28.03.2025: Generalversammlung im 
  „Wiesengrund“
- 24.04.2025: Vortrag über „Igel im Garten – 
  den Garten igelsicher und igelfreundlicher 
  gestalten!“
2.) Schließen
des Krötenzaunes am Höllhammer:
Je nach Witterung können die ersten Erdkröten 
bereits Anfang März zu ihrem Laichgewässer – 
dem Höllhammersee – anmarschieren. 
Deshalb wollen wir am Samstag, den 22. Fe-
bruar 2025 den Krötenzaun schließen und die 
Treppen- und Wegeanlagen herrichten! Wir 
treffen uns um 10.00 Uhr an unserem Zaun am 
Höllhammer. Bitte bringt Werkzeuge mit! Ich 
werde in den nächsten Tagen noch eine Bege-
hung am Zaun durchführen und dann Näheres 
mitteilen. Bitte meldet Euch bei mir unbedingt 
an, damit wir die Verpflegung organisieren kön-
nen! Bei Regen oder Frost verschieben wir die 
Arbeiten um zwei Wochen!
3.) Monatstreff Februar:
Ganz herzlich darf ich unsere Freunde und Mit-
glieder zum Monatstreff Februar am Donners-
tag, dem 27. Februar 2025 einladen. Wir tref-
fen uns um 19.00 Uhr im Hotel „Wiesengrund“.
Themen: 
- Generalversammlung
- Krötenzaun am Höllhammer
- Biberlehrpfad
- Biber in der LeoSpielerWiese
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OGV Goldbach, Schnittkurs für Obstgehölze 
praktischer Teil Samstag 08.03.25 , Vereinswiese 
Wüstenei, Nähe Waldfriedhof
Referenten: Herbert Sittinger und Rene Wohland 
OGV Dammbach, Samstag, 15.3.25 , 13.00 Uhr 
Pflanz- und Erziehungsschnitt an jungen Obst-
bäumen aus dem Streuobstpakt in Theorie und 
Praxis, Treffpunkt: im Vereinsheim am Langen-
rain 6 in Dammbach 
OGV Goldbach, Schnittkurs für Rosen 
bei Familie Seubert , Lorenz-Heim-Straße 4 
Samstag 15.03.2025 , 10.00 Uhr 
Referentin: Felizitas Mittnacht-Rahn 
OGV Mömbris, Der Weg zum Naturgarten 
am 21.03.2025 um 19.00 Uhr - mit Peter Lud-
wig im Vereinsheim am Gickelstanz 
Anmeldungen nicht erforderlich. 
Alle  Veranstaltungen sind für jedermann 
zugänglich und kostenlos. 
Streuobstpakt Bayern 
Der Kreisverband wird federführend an der 
Aktion „Streuobstpakt Bayern“ teilnehmen. Mit-
glieder von Obst- und Gartenbauvereinen, die 
Obst-Hochstämme auf ihrer Streuobstwiese 
pflanzen möchten, können sich an ihren jewei-
ligen Vorsitzenden oder direkt an den Kreisver-
band für Informationen wenden. 
Naturgarten: 
Nach dem Erfolg in den vergangenen Jahren mit 
der Zertifizierung von bisher 37 Gärten  zum Na-
turgarten im Landkreis Aschaffenburg wird der 
Kreisverband auch in diesem Jahr wieder die 
Zertifizierung von privaten Gärten durchführen. 
Die Kriterien, die erfüllt werden müssen, sind 
auf der Internetseite des Kreisverbandes unter 
„Naturgärten“ einzusehen. Wer seinen Natur-
garten zertifizieren lassen möchte, oder weitere 
Informationen benötigt, kann sich gerne beim 
Kreisverband nähere Informationen holen. An-
meldeschluss 15. Mai 2024 beim Kreisverband. 
Lehr- und Besichtigungsfahrt ins „Alte Land“
vom 14. bis 18.07.25
Programm auf unserer Internetseite.
Interessierte willkommen.
Weitere aktuelle Schnittkurse und Vorträge 
unserer Vereine auf unserer Internetseite:  
www.kv-gartenbauvereine-ab.de
Auch die Internetseite unseres Dachverbandes 
www.gartenbauvereine.org bietet viele Informa-
tionen rund um den Obst- und Gartenbau. Hier 
können Sie Merkblätter zu vielen Themen ausdru-
cken, oder auch an Online-Seminaren teilnehmen. 

Anmeldung 
für die FOSBOS Obernburg 
Ab sofort ist die Anmeldung an der Beruflichen 
Oberschule Obernburg (FOS u. BOS) online 
(www.fos-obernburg.de) möglich. Das aus-
gedruckte Anmeldeformular und die nötigen 

- AKN-Website
- Sonstiges
Ansonsten wünschen wir eine gute Woche!
Heimbuchenthal, den 11. Februar 2025
Hubert Brand
Hinweise auf unsere Website:
http://www.arbeitskreis-natur.de

Kreisverband für Gartenbau und 
Landespflege Aschaffenburg e.V. 
Termine unserer Mitgliedsvereine
im Landkreis Aschaffenburg 
OGV Alzenau, Mittwoch 19.02.25 ,19.00 Uhr 
Grundlagen des Obstbaumschnitts in Theorie  
Hotel zum Freigericht 
OGV Sailauf, Donnerstag, 20.02.25, 19.00 Uhr 
Fachvortrag Obstbaumschnitt mit Rene Wohland  
Ort: Bürgerzentrum Sailauf
OGV Karlstein mit Kreisverband „Begrünte 
und bekieste Vorgärten“ am 20.02.2025 um 
19.00 Uhr im Gasthaus Mainperle in Karlstein
Referent: Gerhard Ritter
OGV Haibach, Donnerstag 20.02.25 – 19 Uhr 
Obstbaumschnitt Theorie, im Kelterhaus Bir-
kenwiese - Schwerpunkt: Schnitt und Pflege 
ungepflegter und alter Bäume
OGV Haibach, Freitag 21.02.2025 – 14:30 Uhr
Obstbaumschnitt Praxis, Treffpunkt: Obstwiese 
Rudolf-Harbig-Straße 5 - Schwerpunkt: Schnitt 
und Pflege ungepflegter und alter Bäume
OGV Haibach, Samstag 22.02.25 – 9 - 15 Uhr
Mistelaktionstag in Haibach, Treffpunkt wird 
auf der Homepage und im Mitteilungsball 
noch bekannt gegeben. An dem Tag werden 
in einem bestimmten Gebiet die Obstbäume 
fachgerecht von Misteln entfernt. Tatkräftige 
und zahlreiche Teilnahme tragen zur Erhaltung 
der Streuobstbestände bei. Es sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich, jeder kann mitmachen.
In Zusammenarbeit mit dem LPV Aschaffen-
burg e.V. und der Schlaraffenburger gGmbH
OGV Alzenau, Samstag, 22.02.25, 13.30 Uhr 
Obstbaumschnitt in der Praxis 
Treffpunkt: Streuobstwiese im Prischoß 
OGV Aschaffenburg-Damm, Samstag, 
22.02.25 , 14.00 Uhr - Obstbaumschnittkurs 
Treffpunkt: Steinbacher Straße 82 
OGV Kleinostheim
Dienstag, 25.02.25, 18.00 Uhr Schnittkurs in 
Theorie „Streuobst“ im Gasthaus Schwanen
01.03.25 Schnittkurs Praxis „Streuobst“ Ort 
und Zeitpunkt werden noch bekanntgegeben.

- beides mit Herbert Sittinger -
OGV Goldbach, Schnittkurs für Obstgehölze  
Theorie: Freitag, 07.03.2025, 19.00 Uhr
im Saal des Mehrgenerationenhauses, Altmut-
terweg 2 - 4, Referenten: Herbert Sittinger und 
Rene Wohland
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rung von Unterfranken zur Teilnahme am Bür-
gerenergiepreis auf. „Wir zeichnen Menschen 
aus, die sich mit viel Engagement um Klima 
und Umwelt kümmern. Wir suchen Vorbilder die 
eindrucksvoll vermitteln, dass jeder Einzelne vor 
Ort seinen Beitrag zum Gelingen der Energie-
wende leisten kann“, so Markus Leczycki, der 
beim Bayernwerk die Partnerschaften mit den 
bayerischen Kommunen verantwortet. „Der Bür-
gerenergiepreis startet in die nächste Runde, 
bei der auch die Regierung von Unterfranken-
wieder Kooperationspartner ist. Und insgesamt 
10.000 Euro Preisgeld warten auf Energiehel-
dinnen und Energiehelden aus Unterfranken.“
Auszeichnung für alle Generationen
Bewerben können sich Privatpersonen, Ver-
eine, Institutionen, Schulen und Kindergärten. 
Die Bandbreite an möglichen Engagements ist 
groß. Das kann in Form von Maßnahmen rund 
um Energie sein. Das können ebenso Projekte 
oder Aktionstage rund um Müll- oder Plastik-
vermeidung oder ein sinnvoller Umgang mit 
Lebensmitteln sein.
Hier geht es zur Bewerbung
Die Teilnahmebedingungen, die Online-Bewer-
bung und Videos der Siegerprojekte aus den 
Vorjahren sind im Internet unter www.bayern-
werk.de/buergerenergiepreis zu finden. Bewer-
ben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie 
allen, mit welchen Maßnahmen Sie die Ener-
giezukunft vorantreiben. Alle Bewerbungen, die 
bis zum 26.  Mai 2025 hochgeladen werden, 
nehmen in dieser Bewerbungsrunde teil. Später 
eingehende Bewerbungen werden im Folgejahr 
berücksichtigt. Die Preisträger werden durch 
eine Fachjury benannt, die auch die Höhe des 
Preisgeldes festlegt. Fragen zum Bewerbungs-
verfahren beantwortet die Projektverantwortli-
che des Bayernwerks, Annette Vogel, Telefon 09 
21-2 85-20 82, annette.vogel@bayernwerk.de

Infos der Agentur für Arbeit
Online-Vortrag am Dienstag, 18. Februar:
Die digitale Bewerbung
Die Beauftragten für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt der fränkischen Agenturen für Ar-
beit bieten am 18. Februar von 9 bis 10:30 Uhr 
einen kostenlosen Workshop zum Thema „Die 
digitale Bewerbung“ an.
Die technischen Möglichkeiten und Kommuni-
kationswege haben unsere Art, miteinander in 
Kontakt zu treten, in den letzten Jahren stark ver-
ändert. Bei der Personalgewinnung und Rekrutie-
rung wird die „klassische“ schriftliche Bewerbung 
immer seltener und verliert an Bedeutung. Ersetzt 
wird sie durch die Online-Bewerbung per E-Mail 
und über sogenannte Bewerbungsportale.
Wie bringe ich meine Stärken, Talente und 
Qualifikationen ein? Erfahren Sie, welche 
Wege es gibt und wie Sie Stolpersteine vermei-
den und mehr Sicherheit gewinnen können.
Anmeldung per E-Mail an die Beauftragte für 

Unterlagen müssen in der Zeit vom 17. bis 
einschließlich 28. Februar 2025 im Sekretariat 
abgegeben werden.
Das Angebot umfasst an der FOS die Ausbil-
dungsrichtungen „Technik“, „Wirtschaft und 
Verwaltung“ sowie „Sozialwesen“ und für die 
BOS „Technik“ und „Wirtschaft und Verwal-
tung“. Voraussetzung für die Aufnahme ist 
ein mittlerer Schulabschluss mit einem No-
tendurchschnitt von mindestens 3,5 in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
oder die Vorrückungserlaubnis in die 11. Klas-
se am Gymnasium. Für die BOS ist zusätzlich 
eine Berufsausbildung oder fünfjährige Be-
rufserfahrung nötig. Nach dem bestandenen 
Fachabitur (12. Klasse) ist ein Studium an ei-
ner Fachhochschule, eine Laufbahn des geho-
benen nichttechnischen Finanz-, Justiz- oder 
Verwaltungsdienstes sowie der Eintritt in die 
13. Klasse zum Erwerb der fachgebundenen/
allgemeinen Hochschulreife möglich.

Realschule Bessenbach
Einladung zum Tag der offenen Tür an der 
RS Bessenbach am Freitag, 14. März 2025 
von 14 bis 17 Uhr
Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler der 
Grundschulen,
sehr geehrte Eltern der Grundschulkinder,
wir laden euch/ Sie herzlich ein, am Freitag, 
14. März 2025, zwischen 14 und 17 Uhr den 
Tag der offenen Tür der Realschule Bessen-
bach zu besuchen! An diesem Nachmittag bie-
ten wir einen interessanten und spannenden 
Einblick in das vielfältige und abwechslungs-
reiche Schulleben der RSB.
Nicht nur die Naturwissenschaften, Sprachen, 
Sport, Musik u.v.m. präsentieren sich, auch 
weitere schulische Angebote wie Tutoren, 
Schulsanitäter, Schülerbibliothek, Lesescouts, 
Mediencoaches usw. stellen sich vor. Mitma-
changebote laden unsere jungen Gäste zur ak-
tiven Beteiligung ein… lasst euch überraschen!
Bei den zusätzlich angebotenen Schulhaus-
führungen zeigen und erklären die Lehrkräfte 
den Besucherinnen und Besucher die Räum-
lichkeiten (vor allem den Bereich der 5. Klas-
sen) und das Schulgelände der RSB. SMV und 
Elternbeirat sorgen für das leibliche Wohl.
Das Team der Realschule Bessenbach freut 
uns auf euren/ Ihren Besuch!

Bayernwerk Netz GmbH
Jetzt für den Bürgerenergiepreis Unterfran-
ken bewerben - 10.000 Euro Preisgeld für 
die Preisträger
Wer sich für die Energiezukunft vor Ort stark 
macht, wird belohnt. Bereits zum elften Mal ru-
fen die Bayernwerk Netz GmbH und die Regie-
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nach den Wünschen der Familien, sind kostenfrei 
und nicht mit bürokratischen Hürden verbunden. 
Kontakt: 
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
Aschaffenburg, Goldbacher Str. 39, 63739 
Aschaffenburg, Tel.: 06021-4591677, aschaf-
fenburg@deutscher-kinderhospizverein.de, 
www.akhd-aschaffenburg.de

Meeting Al-Anon Angehörigen-
gruppe Mespelbrunn
Der Meetingstag der Al-Anon Angehörigen-
gruppe Mespelbrunn verschiebt sich ab so-
fort von Montag auf Dienstag.
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 19:00 
Uhr im kath. Pfarrheim Mespelbrunn, Hauptstr. 
161, gegenüber Haus des Gastes.

Homepage
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
kennen Sie unsere Homepage? Unter www.
vgem-mespelbrunn.de finden Sie wichtige ak-
tuelle Informationen und Termine, Bekanntma-
chungen, das Bürgerserviceportal, zahlreiche 
Serviceformulare und vieles mehr. Ein Besuch 
lohnt sich! 

Mängelanzeige
Wenn Sie einen Schaden im Ortsgebiet fest-
stellen, können Sie diesen über die Internetsei-
te der VGem Mespelbrunn unter dem nachste-
henden Link melden:
https://www.vgem-mespelbrunn.de/VGem-
Mespelbrunn/Bürger-Rathaus/Mängelanzeige
Ihre Gemeindeverwaltung

Trinkwasserqualität:  
Untersuchungsergebnisse
Die Untersuchungsergebnisse des Trinkwas-
sers gemäß § 21 Trinkwasserversorgung fin-
den Sie für alle drei Mitgliedsgemeinden der 
Verwaltungsgemeinschaft auf unserer Website 
unter www.vgem-mespelbrunn.de|VGem-
Mespelbrunn|Leben-Wohnen|Ver-und-
Entsorger|Wasser-und-Abwasser.

Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Caroline 
Giegerich unter Aschaffenburg.BCA@arbeits-
agentur.de
Der Vortrag dauert circa 90 Minuten. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmel-
dung ist erforderlich. Die Seminare finden als 
Online-Vorträge statt, individuelle Fragen kön-
nen dabei im Chat oder auch im Nachhinein 
beantwortet werden. Für die Teilnahme ist je-
des internetfähige Gerät geeignet.

ZENTEC GmbH
Innovative Ideen erfolgreich umsetzen – Be-
ratung für das zukunftsorientierte Unter-
nehmertum
Wichtige Erfolgsfaktoren, damit aus einer in-
novativen Idee ein erfolgreiches Unternehmen 
wird, sind eine professionelle, neutrale Bera-
tung und die richtigen Kontakte. Im Rahmen 
unseres Innovationssprechtages erhalten 
ExistenzgründerInnen - sowie Unternehmen 
aus den Bereichen Handwerk, Industrie und 
Dienstleistung - u. a. Feedback und Beratung 
zu ihren Ideen und Konzepten. Darüber hinaus 
erhalten Sie Unterstützung auf der Suche nach 
Kooperationspartnern in Wirtschaft und Wis-
senschaft. Wir informieren Sie auch über För-
dermöglichkeiten von Land und Bund.
Experten der Industrie- und Handelskammer 
Aschaffenburg, der Handwerkskammer für Un-
terfranken und der ZENTEC stehen Ihnen in 
einem einstündigen Gespräch zur Verfügung 
– kostenfrei!
Nächster Termin ist am 27.02.2025 in der 
ZENTEC GmbH in Niedernberg.
Anmeldung unter www.zentec.de/veranstal-
tungen - Anmeldeschluss ist am 25.02.2025.
Kontakt: Thorsten Stürmer,
anmeldung@zentec.de

Ambulanter Kinder- und  
Jugendhospizdienst  
Aschaffenburg
Der Ambulante Kinder- und Jugendhospiz-
dienst (AKHD) Aschaffenburg begleitet rund 25 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
einer lebensverkürzenden Erkrankung in Stadt 
und Landkreis Aschaffenburg. 
Die Begleitung findet im häuslichen Umfeld statt 
und wird von rund 55 geschulten ehrenamtli-
chen Mitarbeiter*innen geleistet. Zudem gibt es 
auch ein monatliches Treffen für Geschwister 
und einen Erinnerungsgarten auf dem Altstadt-
friedhof in Aschaffenburg. Die Arbeit ist zum 
Großteil spendenfinanziert. Interessent*innen 
an einem Ehrenamt sind immer willkommen.
Familien, die Unterstützung suchen, können sich 
ebenso gerne melden. Die Begleitungen erfolgen 

Direkt zur Webseite der
Druckerei Tübel GmbH:
Einfach mit dem Smartphone 
diesen QR Code scannen.
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Kath. Kirchennachrichten

Karneval und Kirche schließen sich nicht aus, auch Christen dürfen feiern und fröhlich sein. Im 
alten Gotteslob gibt es sogar ein Gebet vom Hl. Thomas Morus um Humor:
„Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen.
Schenke mir Gesundheit des Leibes, mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten.
Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut ist und rein, damit sie im 
Anblick der Sünde nicht erschrecke, sondern Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.
Schenke mir eine Seele, der die Langweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und 
Klagen, und lass nicht zu, dass ich mir allzugleich Sorgen mache um dieses sich breit machende 
Etwas, das sich „Ich“ nennt.
Herr, schenke mir Sinn für Humor, gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein 
wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile.“
Samstag, 15.02.	
Hessenthal	 10:00	 Wallfahrtskirche-Aussegnungshalle, Aussegnungsfeier
				    für Slavko Pozega
			   18:30	 Wallfahrtskirche, Vorabendmesse 
				    für Anton Bachmann u. Angeh. / Familien Oberle, Bilz, Spielmann, 
				    Vieregge, Manfred Wenzel u. Angehörige / Hedwig u. Maria Spatz
Sonntag, 16.02.		  6. Sonntag im Jahreskreis
Heimbuchenthal	 08:30	 St. Martin, Messfeier 
				    für die leb. und verst. Angeh. der Fam. Brand u. Hermann / Heike 
				    Noll / Pia Spatz u. Angeh. / Seppl Haun; Willi, Hilda u. Hermann 
				    Amrhein / Emilie, Alois u. Norbert Schäfer u. verst. Angeh.
Dammbach	 10:00	 St. Valentin, Messfeier zum Patrozinium 
				    f. Maria Weis (3. Seelengottesdienst) / f. die verst. Mitglieder des 
				    Gesangvereines Spessartwald Krausenbach / Willi u. Lina Amrhein 
				    u. Angehörige / Martha u. Walfried Krebs, Leo und Sophie Krebs,  
				    Lorenz u. Maria Stapf / Karl u. Josefine Krebs, Martin u. Ella Amrhein
				    u. Angehörige / Elvira u. Adolf Herrmann u. Angeh. / Elisabeth u.
				    Franz Hofmann, Emma u. Leo Ballmann, Anna, Josef u. Karl Fäth,
 				    Theresia Steger, Heinrich Meinhardt, Brunhilde u. Hermann 
				    Rachor / Luzia Geistler, Josef Buller, Sabine Kaminsky u. Angeh./
				    Konrad Fries u. Patrick Seus / Anna u. August Fries / Elisabeth 
				    u. Kilian Kroth / Hilda u. Willi Fries / Eugenia u. Rudi Brand /
				    Herbert, Anna u. Johann Hock / Margaretha Lubkowski u. Angeh.
				    musikalische Gestaltung: Gesangverein Spessartwald Krausenbach
			   14:00	 St. Valentin, Festandacht mit sakramentalem Segen
Montag, 17.02.	
Dammbach	 18:00	 Rosenkranz
			   18:30	 St. Valentin, Messfeier 
				    für Thekla u. Egid Schlereth, Beatrix u. Herbert Schlereth, Emmy 
				    u. Robert Falch / Maria Fries u. Angehörige
Dienstag, 18.02.	
Dammbach	 18:00	 Rosenkranz
			   18:30	 St. Wendelin, Messfeier 
				    für Christian Seitz (3. Seelengottesdienst)
Mittwoch, 19.02.	
Hessenthal	 09:00	 Wallfahrtskirche – Messfeier entfällt!
Donnerstag, 20.02.	
Heimbuchenthal	 14:00	 Pfarrsaal, Messfeier - anschl. Seniorennachmittag
				    für die Verstorbenen der Familien Aulbach, Friedl u. Klameth
Freitag, 21.02.	
Mespelbrunn	 08:15	 Maximilian-Kolbe-Kirche, Messfeier
Samstag, 22.02.	
Mespelbrunn	 18:30	 Maximilian-Kolbe-Kirche, Vorabendmesse 
				    für Hilda Spielmann u. Fam. Oberle u. Zang
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Sonntag, 23.02.		  7. Sonntag im Jahreskreis
Dammbach	 08:30	 St. Wendelin, Messfeier 
				    für Elsa u. Kurt Rohde / Erhard Beck u. verstorbene Geschwister 
				    u. Manfred Birkholz
Heimbuchenthal	 10:00	 St. Martin, Messfeier 
				    für Otto Stenger (3. Seelengottesdienst) / Heinrich u. Ralf (Jahrtag) 
				    Zang u. Angeh.
I. Hinweise der Pfarreiengemeinschaft
Patrozinium St. Valentin
Herzliche Einladung an alle Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft zum Festgottesdienst am 16.2. 
um 10:00 Uhr mit anschließender Hühnerversteigerung. Am Nachmittag feiern wir um 14:00 Uhr 
eine Andacht mit Segnung aller anwesenden Personen. Danach lädt Sie das Pfarreiteam zu Kaffee 
und Kuchen ins gegenüberliegende Pfarrheim ein. Wir freuen uns auf Euch.
Taufe
Bitte wenden Sie sich bei Taufanfragen direkt an ihr jeweiliges Pfarrbüro. Taufandachten finden in 
der Regel sonntags um 14:00 Uhr statt. Die Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Pfarrbüros sind 
weiter unten aufgeführt.
Ihr Seelsorgeteam:
Pfarrer Tadeusz Krawczyk,  Tel. 06092-321                                                                                              
Ständiger Diakon Anton Hutka, Tel. 06092-5184                                             		
Öffnungszeiten der Pfarrbüros in der PG:
Wir sind zu den unten genannten Öffnungszeiten persönlich für Sie da.
Selbstverständlich können Messbestellungen auch telefonisch oder per E-Mail beauftragt werden.                                                                                        
Heimbuchenthal – St. Johannes - Straße 8, 63872 Heimbuchenthal
Montag und Donnerstag 9:00 - 11:00 Uhr, Telefon: 06092/321,
E-Mail: pfarrei.heimbuchenthal@bistum-wuerzburg.de
Dammbach – Wintersbacher Straße 68a, 63874 Dammbach
Dienstag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr; Telefon: 06092/1504,
E-Mail: pfarrei.wintersbach@bistum-wuerzburg.de
Hessenthal-Mespelbrunn – Hauptstraße 44, 63875 Mespelbrunn
Dienstag und Freitag 9:00 - 11:00 Uhr; Telefon: 06092/277
E-Mail: pfarrei.hessenthal-mespelbrunn@bistum-wuerzburg.de
Ökumenische TelefonSeelsorge
0800 1110111 oder 0800 1110222; Mail/Chat: www.telefonseelsorge.de
KrisenKompass – Hilfe bei Krisen Kostenlos in den App-Stores downloadbar
24 Stunden jeden Tag – anonym und kostenfrei  
II. Hinweise der einzelnen Pfarreien:
DAMMBACH  
Valentinstag am Sonntag, 16. Februar 2025	
Alle Angehörigen unserer Pfarrgemeinde sind herzlich dazu eingeladen, am Festtag der Kirche St. 
Valentin teilzunehmen! Um 10 Uhr startet der feierliche Gottesdienst in Dammbach, Ortsteil Win-
tersbach. Den Gottesdienst wird mit uns Pfarrvikar David Suasi feiern. Den Gottesdienst begleiten 
musikalisch der Gesangverein Spessartwald Krausenbach und die Orgel. Wie jedes Jahr bittet die 
Kirchenverwaltung um Spenden von Hühnern und Hasen. Die traditionelle Versteigerung von Hüh-
nern und Hasen zugunsten der Kirche St. Valentin erfolgt im Anschluss an den Gottesdienst vor der 
Kirche im Freien. Um 14 Uhr am Nachmittag findet eine Festandacht statt, bei der alle anwesenden 
Personen gesegnet werden. Speziell Ehepaare und Liebende sind herzlich willkommen! Ebenso sind 
Witwen, Witwer und Personen, die alleine leben, herzlich eingeladen! Nach der feierlichen Andacht 
sind alle Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft dazu eingeladen, sich im angrenzenden Pfarrer-Mar-
schall-Haus bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen in geselliger Runde zu treffen.
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Sonntag, 23.02.2025	 08:30 Uhr, St. Wendelin
Sonntag, 02.03.2025	 08:30 Uhr, St. Valentin
Samstag, 08.03.2025	 18:30 Uhr, St. Wendelin
Samstag, 15.03.2025	 18:30 Uhr, St. Valentin
Sonntag, 23.03.2025	 10:00 Uhr, St. Wendelin
Öffnungszeiten der Bücherei
Erster Montag im Monat: 17:00 - 18:30 Uhr; Donnerstags von 15:00 - 17:00 Uhr, an Feiertagen 
geschlossen. In den Schulferien sind gesonderte Öffnungszeiten möglich.
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Infos und Kontakt:
Bibkat-App oder www.bibkat.de/koebdammbach
Email: koebdammbach@gmail.com; Mobile / WhatsApp: 0151 15 85 28 74 (Ramona Amrhein)                                              
Facebook und Instagram @koebdammbach
HEIMBUCHENTHAL  
Kath. Seniorenforum Heimbuchenthal
Herzliche Einladung zum Faschingsnachmittag der Senioren am Donnerstag, 20.02.2025. Um 
14:00 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst, anschließend, bei Kaffee & Kreppel beginnt das 
bunte Faschingsprogramm. Wir freuen uns über jeden Beitrag! Bitte um die übliche Anmeldung bei 
Anita Gießler, Telefon 822 68 05.
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Samstag, 01.03.2025	 18:30 Uhr, St. Martin
Sonntag, 09.03.2025 	 08:30 Uhr, St. Martin
Sonntag, 16.03.2025	 08:30 Uhr, St. Martin
Samstag, 22.03.2025      	 18:30 Uhr, St. Martin
Sonntag, 30.03.2025	 10:00 Uhr, St. Johannes, anschl. Fastenessen    		
Bücherei Öffnungszeiten 	
Sonntag von 10:30 - 12:00 Uhr und Mittwoch, von 16:30 - 19:00 Uhr. Sie erreichen das Bücherei-
Team telefonisch unter der Nummer 822 69 32 oder per E-Mail: koebheimbuchenthal@gmx.de
MESPELBRUNN-HESSENTHAL  
Spendenaufruf Reparatur Wallfahrtsfahne   
Die Hessenthaler Wallfahrtsfahne ist in die Jahre gekommen und muss dringend repariert werden. 
Glücklicherweise haben wir eine Firma im Landkreis gefunden, die diese Reparatur vornehmen 
kann. Über jede Spende für die Reparaturkosten würden wir uns freuen. Vergelt´s Gott!           
Frauenkreis
Am Mittwoch, 19.02.2025 um 09:01 Uhr trifft sich der Frauenkreis zum närrischen Frauen-Faschings-
Frühstücksbrunch beim Bäckermichel, Gasthaus Zum Löwen. Herzliche Einladung!	
Strickkreis
Am Montag, den 24. Februar 2025 treffen wir uns ab 14:00 Uhr wieder zur Strickrunde im kleinen 
Saal im Pfarrheim. Herzliche Einladung dazu!
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Sonntag, 02.03.2025	 10:00 Uhr, Wallfahrtskirche
Sonntag, 09.03.2025	 10:00 Uhr, Maximilian-Kolbe-Kirche
Sonntag, 16.03.2025	 10:00 Uhr, Wallfahrtskirche
Sonntag, 23.03.2025	 08:30 Uhr, Wallfahrtskirche
Samstag, 29.03.2025	 18:30 Uhr, Maximilian-Kolbe-Kirche
Gemeindebücherei im Pfarrheim, Tel. 06092/7171
Unsere Öffnungszeiten sind folgende: Dienstag: 16:00 - 18:00 Uhr, Mittwoch: 10:00 - 11:30 Uhr und                                                                                          
Sonntag: 10:00 - 12:00 Uhr – www.hessenthal-mespelbrunn.koeb-unterfranken.de

Evang. Kirchennachrichten

Evang.–Luth. Kirchengemeinden Goldbach und Laufach
Pfarrstelle KG Goldbach – Pfarrerin Bettina Lezuo
Johannesplatz 7, 63773 Goldbach, Tel. 06021 59 27 80, bettina.lezuo@elkb.de 
Pfarrstelle KG Laufach – z. Zt. vakant
Pfarramtsbüro KG Goldbach und Laufach – Kathrin Müller und Elke Kühl
Johannesplatz 7, 63773 Goldbach, Tel.: 06021 516 02, Fax: 06021 36 70 66
pfarramt.goldbach@elkb.de, pfarramt.laufach@elkb.de
Homepage KG Goldbach – www.johanneskirche-goldbach.de
Homepage KG Laufach – www.petruskirche.de
Öffnungszeiten Pfarramt:
Dienstag	 09.00 - 11.00 Uhr und 15.30 - 17.30 Uhr (Elke Kühl)
Mittwoch	 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag	 15.30 - 17.30 Uhr
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Bankverbindung Kirchengemeinde Goldbach
Sparkasse Aschaffenburg – IBAN: DE39 7955 0000 0000 1046 53 – BIC: BYLADEM1ASA
Bankverbindung Kirchengemeinde Laufach
Sparkasse Aschaffenburg – IBAN DE60 7955 0000 0000 1511 26
Förderkreis „Gemeindearbeit“ Kirchengemeinde Laufach
Sparkasse Aschaffenburg – IBAN DE12 7955 0000 0008 3279 26
Evang. Kindertagesstätte Arche Noah 
Johannesplatz 10, 63768 Hösbach, Telefonnummer: 06021 920 95 42
kita.archenoah.hoesbach@elkb.de, www.arche-noah-hoesbach.de
Evang. Kinderkrippe Vogelnest
Lorenz-Heim-Str. 65, 63773 Goldbach, Telefonnummer: 06021 404 36 35
kita.vogelnest.goldbach@elkb.de, www.vogelnest-goldbach.de
Das Pfarramt ist in der Zeit vom 17.02. bis 14.03.2025 nur am Dienstagnachmittag geöffnet.
Sonntag, 16.02.2025	
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Johanneskirche Goldbach, (Pfarrerin Lezuo)
11.00 Uhr  Wichtelgottesdienst, Gemeindehaus Laufach, anschl. gemeinsames Mittagessen
Sonntag, 23.02.2025
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Petruskirche Laufach, (Pfarrer Kolb)
10.00 Uhr  Gottesdienst, Johanneskirche Goldbach, (Pfarrerin Lezuo)
Sonntag, 02.03.2025
10.00 Uhr  Gottesdienst, Johanneskirche Goldbach, (Prädikant Dr. Knodt)
Atempause
Am Donnerstag, um 19 Uhr eine halbe Stunde, um zur Ruhe zu kommen. Ankommen, Singen, 
einen Psalm beten, das Evangelium der Woche hören. 
Gemeinsam still sein und hören, Musik. Herzliche Einladung!
Termin: Donnerstag, 27.02.2025, um 19 Uhr in der Johanneskirche Goldbach
Fröhlicher Kreis 60plus 
Am 11.02.2025, um 15 Uhr treffen sich die Senioren im Gemeindesaal in Laufach und feiern Fasching.
Wichtelgottesdienst für die ganz Kleinen in Laufach
Wir freuen uns auf die ganz Kleinen und ihre Eltern zum Wichtelgottesdienst am 16.02.2025, um 
11 Uhr im Gemeindesaal in Laufach.
Anmeldungen für das Mittagessen nach dem Wichtelgottesdienst bitte an:
stephanie.woldeyohannes@gmail.com
Offene Kirche
Sonntags ist die Johanneskirche nach dem Gottesdienst bis zum Einbruch der Dunkelheit für eine 
Zeit der Stille und des persönlichen Gebets geöffnet.  

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Eschau
Anschrift:  		  Rathausstraße 17, 63863 Eschau
Telefon:  			  09374 / 1270, Fax:  09374 / 1202
E-Mail: 			   pfarramt.eschau@elkb.de
Homepage		  www.eschau-evangelisch.de
Bürostunden:		  Di., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr u. Do. 14.30 - 18.00 Uhr
Gemeinde-Assistentin: 	 Britta Heider – 09374 / 1270
Jugendreferentin		  Lena Riegel, 0170 / 189 35 66, lena.riegel@elkb.de 
Geschäftsführende Pfarrerin	 Romina Englert, 09374 / 97 07 40 oder 01520 / 447 76 37, 
				    romina.englert@elkb.de – Leitung, Spritualität und Familienarbeit
Gemeindediakonin		  Anke Himmel  – Seniorenarbeit, Erwachsenenbildung und Ökumene,  
				    0176 / 20 05 80 33 anke.himmel@elkb.de
Internetseite:		  www.eschau-evangelisch.de oder auf 
				    Instagram unter @eschauevangelisch
Gottesdienstliche Feiern:
Donnerstag, 13.02.25
15:00 Uhr  Abenteuerzeit, Lena Riegel u. Team, Kita Abenteuerland Eschau 
Freitag, 14.02.25
19:00 Uhr  Ökumen. Segnungsgottesdienst für Paare, Diakonin Himmel u. Frau Beck, 
	 kath. Kirche Hobbach
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Sonntag, 16.02.25
09:30 Uhr  Winterkirche, Gottesdienst in liturgischer Form, Diakonin Himmel, Kana-Haus Eschau
Kasualien
Bei Taufen, Trauungen, Ehejubiläen und anderen anlassbezogenen Segensfeiern begleiten wir 
Sie gerne. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro oder werfen Sie 
einen Blick auf unsere Internetseite unter „Lebensbegleitung“. Folgende Tauftermine sind in den 
kommenden Wochen noch frei: 23.02. oder 09.03. je um 12.00 Uhr oder jederzeit nach Absprache 
im Gemeindegottesdienst.
Sonstige Termine:
Donnerstag, 13.02.25
14:00 Uhr  Seniorenkreis „Spiele“, Mehrgenerationenraum Care Tagespflege, Am Mühlbach 1, Eschau
14:30 Uhr  Bibelstunde, Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau; Kontakt: Franz-Josef Döring
Samstag, 15.02.25
09:30 Uhr  Konfitag, Kontakt: Lena Riegel, Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau
17:00 Uhr  Koch-Roulette b. Jugendtreff, Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau, Kontakt: Lena Riegel
Montag, 17.02.25
19:30 Uhr  Offener Yoga-Treff, Betsaal Mönchberg, Hauptstr. 44 in Mönchberg, 
	 Kontakt: Dorett Kleinschroth 06092 / 5749 mit AB
Donnerstag, 20.02.25
15:00 Uhr  Begegnungscafé, Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau, 
	 Kontakt: Dorett Kleinschroth 06092 / 5749 mit AB
Abenteuerzeit am Donnerstag, 13.02.2025
Unsere Kinderkirche startet in ein neues Abenteuer. Gemeinsam mit euch geht es auch unter der 
Woche kunterbunt weiter bei unserer Abenteuerzeit im Kindergarten von 15:00 bis ca. 16:30 Uhr. 
Und unser erster Stopp ist Brasilien. Freut euch auf eine bunte Feier ganz im Sinn von Fasching 
und dem brasilianischen Karneval mit Liedern, Verkleidungen und vielem mehr.
Kochroulette beim Jugendtreff
Hast du Lust auf einen Abend voller Überraschungen, guter Laune und leckerem Essen? Dann ist 
unser Koch-Roulette genau das Richtige für dich! Bringe einfach eine Zutat mit – ohne zu wissen, 
was die anderen dabei haben. Gemeinsam zaubern wir aus allem, was da ist, ein kreatives Menü. 
Nach dem Kochen bleibt Zeit zum Quatschen, Spielen und Chillen. Keine Rezepte, keine Vorgaben 
– nur grenzenlose Kreativität und Gemeinschaft.
Wann: 15. Februar 2025, 17:00 - 21:00 Uhr
Wo: Kana-Haus Eschau 
Wer: Konfis und alle Jugendliche ab 12 Jahren
Gottesdienst mit Nachgespräch 
Nach dem Gottesdienst (09.30 Uhr im Kana-Haus) am Sonntag, den 16. Februar, sind Sie zu ei-
nem ca. 30-minütigen Nachgespräch im Kana-Haus eingeladen. Gemeinsam mit den Konfis 2026 
wollen wir uns darüber austauschen, was uns beim Gottesdienstfeiern wichtig geworden ist, wo-
rüber wir uns freuen und woran wir noch zu kauen haben. Außerdem ist Raum für Fragen und 
Anmerkungen zum Gottesdienst allgemein.
Begegnungscafé
Lust auf eine Tasse Kaffee? Auf ein gutes Buch? Oder auf Begegnung mit anderen aus der Ge-
meinde? Ab sofort wollen wir diese Möglichkeit jeden 3. Donnerstag im Monat im Kana-Haus an-
bieten. Von 15.00 - 18.00 Uhr sind die Türen geöffnet – die Räume laden bei einer Tasse duftenden 
Kaffee zum Verweilen, zum Austausch und zum Schmökern ein. Herzlich Willkommen!
Termine: 20. Februar | 20. März | Osterpause, Kontakt: Diakonin Anke Himmel, 0170 - 265 85 88
                                ---
Unsere Einmaligkeit ist – mehr als alle Leistungen, die wir erbringen – unser ureigener Bei-
trag zur Gestaltung dieser Welt.
                     Marion Buchheister
                                ---
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Gemeinde 
    Dammbach

AMtlicher teil

Bürgerversammlung 2025
Am Montag, 24.03.2025 fi ndet um 19 Uhr im 
Rathaus Dammbach die diesjährige Bürger-
versammlung statt.
Alle Dammbacher Bürger sind herzlich einge-
laden. Gemeinsam werfen wir einen Blick zu-
rück auf das vergangene Jahr, außerdem er-
halten sie Informationen über Maßnahmen und 
anstehende Investitionen, die uns erwarten.
Personen, die im Jahr 2024 bemerkenswerte 
Leistungen erbracht haben, können Sie bis 
zum 14.03.2025 unter 942-130 gerne melden, 
damit ich diese in der Bürgerversammlung 
würdigen kann. 
Ich freue mich schon heute auf Ihr Kommen 
und Ihre Fragen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Ihre Bürgermeisterin
Waltraud Amrhein

Einladung zur Sitzung des
Gemeinderates Dammbach am 
Donnerstag, den 20.02.2025
Zur öff entlichen und anschl. nichtöff entlichen 
Sitzung des Gemeinderates Dammbach am
Donnerstag, den 20.02.2025 um 19:00 Uhr
im Rathaus, Wintersbacher Str. 141, Damm-
bach werden Sie hiermit herzlich eingeladen. 
Folgende Tagesordnungspunkte stehen zur 
Beratung und ggf. zur Beschlussfassung an:
Öff entlicher Teil
1. Begrüßung und Protokollanerkennung
2. Jahresrückblick und Vorstellung Jahresbe-
 triebsplan Gemeindewald Dammbach durch 
 Forstamtmann Christoph Müller. Beratung
 und Beschlussfassung (Tischvorlage)
3. Ortsübliche Vorbehandlung von
 Baugesuchen
3.1. Antrag auf Verlängerung für die Aufstellung
 von Containern für die Nutzung als Kinder-
 gartengruppe - Wintersbacher Straße 68a
4. Bekanntgabe Haushaltsentwurf 2025 der 
 VG Mespelbrunn
5. Bekanntgabe Haushaltsentwurf 2025 des 
 Schulverbandes Elsavatal
6. Stellenplan 2025 der Gemeinde
 Dammbach
7. Finanzplan 2025 ff  der Gemeinde

 Dammbach
8. Haushalt 2025 der Gemeinde Dammbach 
 mit Anlagen - Beratung u. Beschlussfassung
9. Wasserversorgung - Sachstandsbericht
10. Kindergarten - Sachstandsbericht
11. Annahme von Spenden und Zuwendungen
12. Aktuelles aus der Interkommunalen 
 Allianz Spessartkraft
13. Informationen der 1. Bürgermeisterin
14. Anfragen des Gemeinderates 
 (§ 30 der Geschäftsordnung)
15. Wortmeldung der Zuhörer
Mit freundlichen Grüßen
Waltraud Amrhein
1. Bürgermeisterin

Auszüge aus dem Protokoll der 
öff entlichen Sitzung des Gemeinde-
rates Dammbach vom Donnerstag, 
23.01.2025 um 19:00 Uhr im Rathaus, 
Wintersbacher Str. 141, Dammbach 
1. Begrüßung und Protokollanerkennung
Die Bürgermeisterin Waltraud Amrhein begrüßt 
alle anwesenden Gemeinderäte und interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger, Geschäfts-
leiterin Christina Bathon, Schriftführerin Judith 
Ringel und Frau Miriam Weitz, die als Vertre-
terin der Presse anwesend ist. Die Gemeinde-
räte Sebastian Knehrler und Rigobert Amrhein 
fehlen entschuldigt. 
Die Bürgermeisterin bittet alle Anwesenden 
sich zu erheben, um an die Opfer des Attentats 
in Aschaff enburg zu gedenken.
Das Protokoll der öff entlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 19.12.2024 wird einstim-
mig mit 8:0 Stimmen bei Enthaltung der 
Gemeinderäte, die in der Sitzung nicht an-
wesend waren anerkannt.
2. Ortsübliche Vorbehandlung von Bauge-
suchen
2.1. Bauvoranfrage - Um- und Anbau Wohn-
haus, Wintersbacher Straße 52a (Anlage)
Die Bauvoranfrage wurde schon einmal in der 
Gemeinderatsitzung am 17.10.2024 behandelt.
Damals sah die vorgelegte Planung eine ände-
rung der Dachform von einem Satteldach in ein 
Flachdach vor. 
Die Aufstockung wäre nicht mehr durch das 
Satteldach abgeschlossen gewesen. Stattdes-
sen hätten die würfelförmigen Aufstockungen 
herausgeragt.
Eine ähnliche Bebauung ohne Satteldach fi n-
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rung könnte über die Schotterstraße unterhalb 
des Sportplatzes erfolgen. Dieser Bereich wur-
de vom Bauamt auch bereits eingesehen und 
ein Beschilderungsplan etc. in Abstimmung mit 
der Verkehrsbehörde erarbeitet.
Darüber hinaus sollten die Planungen für die 
Sanierung der Mauer weiter vorangetrieben 
werden. Durch die Umbettung der vorderen 
rechten Gräberreihe ist hier bereits der erste 
Schritt der anstehenden Maßnahme erledigt 
worden.
Es wird vorgeschlagen die Firma zu einem 
Ortstermin einzuladen, die ab Juni diesen Jah-
res in einem neuen und patentierten Verfahren 
die Sandsteinmauern entlang der Staatsstraße 
in Richtung Neuhammer sanieren wird. Ggf. 
könnte dies auch interessant für die Friedhofs-
mauer sein. Ansonsten könnten die Planungen 
weitergeführt werden. Das Büro Arz hat bereits 
Vorschläge zur Sanierung ausgearbeitet. Die 
damals geschätzten Kosten müssten entspre-
chend angepasst werden.
Weiterhin wurden die Bauwerke „Brücke Mühl-
gasse“, „Stützbauwerk Alte Kreisstraße“ und 
„Brücke am Höllhammer“ mit der schlechtesten 
Note bewertet. Auch hier besteht Handlungsbe-
darf hinsichtlich weiterer Sanierungsarbeiten.
Ein Gemeinderat weist darauf hin, dass die 
Ergebnisse der angebrachten Rissmonitore 
ergeben hätten, dass die Mauer unverändert 
sei. Der Gemeinderat ist jedoch mehrheitlich 
der Meinung, dass aus haftungstechnischen 
Gründen gehandelt werden müsse.
Es wird vorgeschlagen, dass die Firma Hart-
wiger, die im Prüfverfahren bereits involviert 
war, wieder mit in die Planungen einbezogen 
werden soll. Aus Sicht eines fachkundigen Ge-
meinderates gibt es verschiedene Möglichkei-
ten die Problematik zu beheben:
Variante 1: Rückbau der Mauer auf eine Höhe 
von 1,5 m und Anböschung der dahinterliegen-
den Fläche. Dies stelle eine kostengünstige 
Alternative dar. Außerdem unterliege diese 
kleinere Mauer keiner Prüfpflicht.
Variante 2: Abbau des defekten Teilstückes. 
Die Sandsteine müssten nummeriert abgebaut 
und zwischengelagert werden. Eine Drainage-
leitung müsse hinter der Mauer gelegt werden. 
Ein Neuaufbau könne anschließend erfolgen.
Variante 3: Sanierung im BST-Verfahren. Die-
ses Verfahren wird zur Sanierung der Sandstein-
mauer entlang der Staatsstraße angewendet. 
Hierzu werde eine Kernbohrung durchgeführt, 
um Erdanker in den Hang anzubringen. Der 
Bereich hinter der Mauer werde ausgespült und 
anschließend mit einer Zementemulsion verfüllt. 
Dieses patentierte Verfahren wird mit Kosten 
von 800,00 € pro Quadratmeter angesetzt.
Wichtig sei die Sanierung des Torbogens durch 
einen fachkundigen Steinmetz durchführen zu 
lassen. Somit sei die Freigabe des Treppen-
aufgangs zu ermöglichen. Das Gremium ist 
mehrheitlich der Meinung, dass die Maßnahme 

det sich in der Umgebungsbebauung nicht.
Daher hat die erste Planung nicht das Gebot 
des Einfügens nach § 34 BauGB erfüllt.
Deshalb wurde jetzt ein neuer Entwurf für die 
Aufstockung eingereicht.
Diesmal wird die Aufstockung um eine Wohn-
einheit mit einem Satteldach abgeschlossen. 
Im Wesentlichen erhöht sich dadurch die Ge-
bäudehöhe um 3 m. Die Dachneigung bleibt 
weiterhin bei 42°.
Die Garage wird diesmal nicht mit aufgestockt.
Da kein neuer Grundriss eingereicht wurde, 
gehen wir davon aus, dass es bei dem ur-
sprünglich eingereichten verbleibt.
Die Gebäude rechts und links vom Bauvorha-
ben haben derzeit ungefähr die gleiche Größe 
wie die Wintersbacher Straße 52a (ca. 9,40 m).
Die Garage, die zwischen der Wintersbacher 
Straße 52 und 52a gebaut wurde, ist niedriger 
(ca. 6,40 m Firsthöhe).
Durch die Erhöhung des Firsts auf 12,40 m 
am Wohnhaus wird dieses zwar größer als die 
Gebäude rechts und links davon, die auf der 
anderen Straßenseite liegenden Gebäude sind 
aber auch wesentlich höher als der derzeitige 
Bestand am Bauvorhaben und rechts und links 
davon.
Durch die Erhöhung wird die Gebäudehöhe 
der Wintersbacher Straße 52a ungefähr dem 
gegenüberliegenden Bestand angepasst.
Die gegenüberliegenden Gebäude sind bei der 
Bewertung, ob sich das Bauvorhaben nach § 
34 BauGB in die Umgebungsbebauung ein-
fügt, ebenfalls zu betrachten.
Somit fügt sich das Bauvorhaben in die Um-
gebungsbebauung ein und das gemeindliche 
Einvernehmen zum Bauvorhaben kann erteilt 
werden.
Der Gemeinderat stimmt der Bauvoranfrage 
zu. Einstimmiger Beschluss mit 11:0 Stimmen.
3.	 Bericht aus der Bauausschusssitzung
3.1. Prüfung Brücken und Stützbauwerke, 
weitere Maßnahmen -
Beratung und Beschlussfassung
Die aktuell vorliegende Prüfung der Brücken 
und Stützbauwerke hat bei verschiedenen 
Bauwerken wieder schlechte bis sehr schlech-
te Ergebnisse ergeben. Der größte und dring-
lichste Handlungsbedarf besteht weiterhin bei 
der Friedhofsmauer Wintersbach.
Der Gutachter hat erneut – wie bereits auch 
andere Fachbüros – die Dringlichkeit der Maß-
nahme betont und vorgegeben die komplette 
Sperrung des Straßenabschnitts vor der Mauer 
vorzunehmen.
Der Vorgabe des Gutachters sollte – auch im 
Hinblick auf den Versicherungsschutz – Folge 
geleistet werden. Die derzeit bestehende halb-
seitige Sperrung ist zum Schutz nicht ausrei-
chend. Darüber hinaus wird diese regelmäßig 
von Anwohnern so nahe an die Mauer zurück 
gerückt, dass keine große Schutzfunktion 
durch die Sperrung erwirkt wird. Eine Umfah-



18

Grund der Kosten nur sukzessive und im Zuge 
von Straßensanierungsmaßnahmen umgebaut 
werden können.
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
4.	 Wasserversorgung - Sachstandsbericht
Die Vergabe der Arbeiten Wasser und Ka-
nal Neuhammer ist erfolgt an den wirtschaft-
lichsten Bieter, Firma Siegler Bau GmbH aus 
Lohr am Main mit einer Angebotssumme von 
569.688,22 € inkl. MwSt. Eine Bestätigung sei-
tens Siegler Bau GmbH ist erfolgt. Demnächst 
wird ein Termin stattfinden, um den zeitlichen 
Ablauf zu besprechen.
Auf Rückfrage wird erklärt, dass für die anste-
hende Maßnahme wöchentlich ein Monitoring 
und Baustellenbesprechung stattfinden wird. 
Bautechniker René Noll und Bürgermeisterin 
Waltraud Amrhein sind hierzu jeweils vor Ort. 
Die Bauüberwachung erfolgt über das Ingeni-
eurbüro Arz. 
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
5.	 Kindergarten - Sachstandsbericht
Das VgV-Verfahren wurde mit dem Büro GCA 
abgestimmt und läuft derzeit. 
Das Verfahren ist voraussichtlich im Juni 2025 
abgeschlossen, da zwischen den einzelnen 
Verfahrensschritte gesetzliche Wartezeiten 
einzuhalten sind. Ein Zeitplan wurde dem Gre-
mium zur Verfügung gestellt.
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
6.	 Aktuelles aus der Interkommunalen Alli-
anz Spessartkraft
6.1. Regionalbudget
Regionalbudget 2024: 
Kurz vor Weihnachten wurden die Fördermittel in 
Höhe von 94.181,48 € an alle Projektträger aus-
gezahlt. Im Förderzeitraum wurden 14 Förder-
projekte mit einer Gesamtinvestition von 153.000 
€ in der SpessartKraft-Region umgesetzt.
Regionalbudget 2025:
Insgesamt sind 31 Förderanträge eingegan-
gen mit geplanten Gesamtinvestitionen in 
Höhe von 234.000 €. Die beantragten Förder-
summen belaufen sich auf ca. 136.000 €. Die 
Sitzung des Entscheidungsgremiums fand am 
20.01.2025 statt. Es werden 11 Projekte geför-
dert. Darunter befinden sich auch zwei Vorha-
ben aus Dammbach.
● „Installation eines Wanderweges mit Infotafeln 
zum Thema Passionsspiele“ – Gemeindeteam 
Pfarrei Dammbach
● Ausstattung des Maria-Stern-Platzes mit 
Sonnenschirmen – MV Dammbachklänge
Leider konnte der gemeindliche Antrag auf 
Installation einer Basketballanlage und die 
Anschaffung von Notenpultbanner des MV 
Dammbachtaler nicht berücksichtig werden, 
da beide Projekte zu niedrig bepunktet wurden.
In diesem Zusammenhang fragt die Bürger-

möglichst zügig ausgeführt werden müsse, da 
sowohl die Passionsspiele anstehen als auch 
das überregional bedeutende Güldnertreffen. 
Eine Beeinträchtigung der Veranstaltungen 
müsse vermieden werden.
Ein Gemeinderat erkundigt sich, ob auf der 
Umleitungsstrecke, welche lediglich geschot-
tert sei ein kostengünstiger Bodenbelag aufge-
bracht werden könne, um für die Anwohner die 
Staubbelastung zu minimieren. Die Geschäfts-
leiterin erklärt, dass sie in Zusammenarbeit mit 
dem technischen Bauamt einen Ausbau mit 
geringen finanziellen Mitteln prüfen werde.
3.1.1. Vollsperrung im Bereich vor der 
Friedhofsmauer Wintersbach
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(11:0) die Vollsperrung im Bereich vor der 
Friedhofsmauer Wintersbach.
3.1.2. Aufnahme der Sanierungsplanungen 
für die Friedhofsmauer
Die Verwaltung wird beauftragt die Sanie-
rungsplanungen für die Friedhofsmauer 
wieder aufzunehmen. Zuerst sollen hierbei 
alle drei vorgestellten Möglichkeiten geprüft 
werden. Bevorzugte Option des Gemeinde-
rates ist der Teilabtrag der Mauer und Rück-
setzung mit Abböschung. Grundsätzlich soll 
die schnellste und kostengünstigste Varian-
te bevorzugt werden.
Weiter soll geprüft werden, ob die Durch-
führung der Maßnahme durch die Firma 
erfolgen kann, die ab Juni die Mauern Rich-
tung Neuhammer sanieren soll. Einstimmi-
ger Beschluss mit 11:0 Stimmen.
3.1.3. Weitere Untersuchungen zu Sanie-
rungsoptionen der Bauwerke „Brücke Mühl-
gasse“, „Stützbauwerk Alte Kreisstraße“ 
und „Brücke am Höllhammer“
Für die Bauwerke „Brücke Mühlgasse“, 
„Stützbauwerk Alte Kreisstraße“ und „Brü-
cke am Höllhammer“ sollen weitere Unter-
suchungen zu Sanierungsoptionen vorge-
nommen werden. Einstimmiger Beschluss 
mit 11:0 Stimmen.
3.2. Verschiedenes aus der Bauausschuss-
sitzung
Die Bürgermeisterin berichtet vom hohen Heiz-
ölverbrauch der Schule. Wöchentlich wird die-
ser abgelesen und weist einen Durchschnitts-
verbrauch zwischen 800 bis 1.000 Liter pro 
Woche auf. In Ausnahmen konnte sogar ein 
Verbrauch bis 1.200 Liter pro Woche festge-
stellt werden. Der Bauausschuss schlägt die 
Installation von intelligenten Thermostaten vor, 
durch die die Temperaturen in den Räumlich-
keiten zielgerichtet gesteuert werden kann.
Eine Anregung aus der Bevölkerung bezüglich 
einer Erhöhung der Bordsteine an Bushalte-
stellen, um den Einstieg für ältere Personen in 
den Bus zu erleichtern, gibt die Bürgermeiste-
rin weiter. Sie teilt mit, dass in Dammbach 16 
Bushaltestellen im Bestand sind, welche auf 
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Achtsamkeit für Erwachsene
Ein Seminar für Stressbewältigung und Acht-
samkeit für Erwachsene wird demnächst in 
den Räumlichkeiten des Rathauses angebo-
ten. Hierbei handelt es sich zunächst um einen 
Kurs mit 5 Modulen. 
7.5. Unterbringung bzw. Ausstellungsort der 
restaurierten historischen Feuerwehrspritze
Für die Unterbringung der restaurierten his-
torischen Feuerwehrspritze wird nach wie vor 
ein Platz gesucht. Es wurde angeregt, dass 
im hinteren Bereich des Feuerwehrhauses ein 
Unterstand angebaut wird. Das benötigte Holz 
könne von der Gemeinde bereitgestellt wer-
den, so die Bürgermeisterin. Die Größe dieses 
Anbaus sei noch fraglich und ob hierfür eine 
Baugenehmigung benötigt werde.
7.6. Dammbachtalhalle - Stromversorgung
Im Zuge der Veranstaltung der Passionsspiele 
wurde durch die Firma L&B, Licht- und Ton-
technik festgestellt, dass für die Küche die 
Stromlast zu hoch sei. Eine weitere Zuleitung 
von Technikraum zur Küche soll hinzugefügt 
werden, um eine bessere Absicherung zu er-
zielen. Der Gemeinde entstehen keine Kosten, 
da diese von der Passionsspielgemeinschaft 
getragen wird.
7.7. Aufstellung eines Snackautomaten - 
Anfrage
Der Bürgermeisterin liegt eine Anfrage vor zur 
Aufstellung eines Snack-/Getränkeautomaten 
im Gemeindegebiet Dammbach. Zum einen 
gibt es bereits eine Vielzahl von Automaten in 
Dammbach und zum anderen wird befürchtet, 
dass ein Snack-/Getränkeautomat sehr viel 
Müll im Umfeld verursacht.
7.8. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
Die Bürgermeisterin teilt mit, dass sie sich bei 
der Regierung von Unterfranken nach den aktu-
ellen Fördermöglichkeiten für einen barrierefrei-
en Ausbau von Bushaltestellen erkundigt habe. 
Derzeit kann mit einer Förderung mit maximal 
75 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet 
werden. Sofern die zuwendungsfähigen Kosten 
100.000 € übersteigen kann eine Komplemen-
tärförderung aus Mitteln nach Art. 13c Abs. 2 
BayFAG i.H. v. 5 % beantragt werden.
Aktuell gelten folgende Kostenhöchstwerte:
●	 Bushaltestelle, barrierefreier Ausbau
	 je bedarfsnotwendigen Meter 	 3.000 € 
●	 Witterungsschutz (Wartehäuschen)	 13.000 €
Ein Gemeinderat ist der Ansicht, dass zu-
nächst der Straßenausbau erfolgen müsse. 
Möglicherweise gebe es Abweichungen des 
Niveaus der Straße nach Abschluss der Bau-
maßnahme. Ein weiterer Gemeinderat regt an 
bei der Verkehrsgesellschaft anzufragen, ob 
eine neue Generation von Bussen eingesetzt 
werden können, die absenkbar sind und somit 
den Zutritt in den Bus erleichtern.
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

meisterin, ob die Anschaffung der Basketball-
anlage dennoch erfolgen soll. Der Gemeinderat 
schlägt vor, dass eine Umsetzung gemeinsam 
mit dem Elternbeirat erfolgen könne. Die Bür-
germeisterin wird sich mit dem Gremium in 
Verbindung setzen.
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
6.2. Teilnahme von Gemeindevertretern am 
Evaluierungsworkshop 15./16. Mai
Der Evaluierungsworkshop der Kommunalen 
Allianz SpessartKraft findet vom 15. Mai bis 
16. Mai 2025 in Klosterlangheim statt. Hierzu 
sind je Kommune die Ersten Bürgermeister/
Bürgermeisterinnen, ein Mitglied des Gemein-
derates, die Geschäftsleitungen, Umsetzungs-
begleitung und der Allianzbetreuer am ALE 
vorgesehen.
Um eine zeitnahe Rückmeldung mit verbindli-
cher Angabe der teilnehmenden Personen wird 
seitens der Allianzmanagerin Lena Rosenber-
ger gebeten. Vom Gemeinderat Dammbach 
wird Herr Georg Zwiesler teilnehmen.
In diesem Zusammenhang teilt die Bürgermeis-
terin mit, dass der Termin mit der turnusmäßig 
stattfindenden Gemeinderatssitzung kollidiert. 
Sie schlägt vor den Sitzungstermin vom 15.05. 
auf den 22.05.2025 zu verschieben.
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Der Gemeinderat beschließt ein-
vernehmlich die Maisitzung des Gremiums 
auf den 22.05.2025 zu verschieben.
7. Informationen der 1. Bürgermeisterin
7.1. Sachstand Ausbau Glasfaser
Am 07.01.2025 fand eine Besprechung mit der 
Fa. Solutions 30 aus Nürnberg statt, die den 
Glasfaserausbau für die Deutsche Telekom in 
Mespelbrunn und Heimbuchenthal durchfüh-
ren wird. Baubeginn ist für Sommer 2025 vor-
gesehen. Die Verhandlungen für die Ausbau-
arbeiten Dammbach laufen noch, es ist jedoch 
davon auszugehen, dass auch hier das Unter-
nehmen Solutions30 tätig wird. Baubeginn ist 
für Ende 2025/Anfang 2026 vorgesehen. Wei-
tere Information erfolgen zu gegebener Zeit.
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
7.2. Straßensanierungsmaßnahmen
Straßensanierungsmaßnahmen werden, wie 
in der Vergangenheit im gesamten VG-Gebiet 
gemeinsam im Bündel durchgeführt. Eine ent-
sprechende Ausschreibung ist erfolgt. Submis-
sion ist Ende Februar. Der Gemeinderat wird in 
seiner nächsten Sitzung über die Maßnahme 
beraten.
Die Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
7.3. Beschädigte Straßenlampe Taubendelle
Die Bürgermeisterin berichtet, dass laut Aussa-
ge des Bayernwerks die defekte Straßenlampe 
in der Taubendelle ersetzt wird. 
7.4. Seminar für Stressbewältigung und 
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ten (Heckenschnitt) von Oktober bis Februar 
erlaubt sei. Viele würden diese Maßnahmen 
noch im Herbst durchführen wollen.
In diesem Zusammenhang wird auch erwähnt, 
dass einige Personen bei geschlossenem 
Grünabfallplatz ihren Grünabfall einfach über 
den Zaun werfen würden. Es wird die Anbrin-
gung einer Kamera angeregt, um den Bereich 
zu überwachen. Der Hinweis „Video über-
wacht“ müsse in dem Fall angebracht werden.
9.3. Ausbau Staatsstraße -
Bereich Neuhammer
Ein Zuhörer erkundigt sich, ob im Zuge des Aus-
baus der Staatsstraße im Bereich Neuhammer 
die seit längerem eingefallene Sandsteinmauer 
Instand gesetzt wird. Aktuell sei dies nicht in der 
Planung, so die Bürgermeisterin.
Optisch sei dies wenig ansprechend und kein 
Aushängeschild für Dammbach. Der Bürger 
sieht die Verpflichtung auf Seiten des Staat-
lichen Bauamtes. Der Gemeinderat möge 
sich dafür einsetzen, dass die Maßnahme mit 
durchgeführt werde.
Ende der Sitzung 20:40 Uhr

Waltraud Amrhein		  Judith Ringel
1. Bürgermeister		  Schriftführer/in

8.	 Anfragen des Gemeinderats (§ 30 der 
Geschäftsordnung)
8.1. Hydrantendeckel
Ein Gemeinderat weist darauf hin, dass beim 
kürzlichen Einsatz der Feuerwehr während ei-
nes Brandfalls ein Hydrantendeckel sich nicht 
öffnen ließen. Dies habe kostbare Zeit gekos-
tet. Es wird angefragt, ob die AMME, die für die 
Wartung der Hydranten zuständig sei ihre Prüf-
pflichten erfüllt habe. Anhand von Dokumenta-
tionen der AMME sei dies zu klären.
8.2. Sachstand Gerlachstraße - Sinkkasten
Ein Mitglied des Gemeinderates hakt nach, ob 
in Sachen Nachbesserungsarbeiten am Sink-
kasten in der Gerlachstraße neue Erkenntnisse 
vorhanden sind. Die Geschäftsleiterin erklärt, 
dass die Mängelbeseitigung erfolgt sei, jedoch 
die komplette Straße Unebenheiten aufweise 
und somit das Grundproblem des nichtablau-
fenden Wassers weiter besteht. In der nächsten 
Gemeinderatssitzung wird es eine Rückmel-
dung des Bauamtes zum weiteren Vorgehen 
und der Problembehebung geben.
8.3. Brennholzvergabe
Aus dem Gremium wird eine Reklamation 
eines Bürgers bezüglich der Vergabe von 
Brennholz übermittelt. Dieser habe Polterholz 
bestellt, jedoch wurde die Qualität des Brenn-
materials sehr gerügt. Die Geschäftsleiterin 
erklärt, dass es in 2024 Schwierigkeiten und 
zeitliche Verzögerungen gab, aufgrund mehre-
rer Personal- und Zuständigkeitswechsel und 
dem Unternehmereinsatz. Die Brennholzver-
gabe werde nun neu strukturiert. Es wird einen 
festen Meldezeitraum für die Anforderung von 
Brennholz in den Sommermonaten geben. 
Danach wird das Brennholz wie üblich in den 
Wintermonaten bereitgestellt.
8.5. Schule - Prüfung des Energieverbrauchs
Bezugnehmend zu TOP 3.2 -Verschiedenes 
aus der Bauausschusssitzung – Energiever-
brauch der Schule weist ein Gemeinderat 
darauf hin, dass auf Grund der Sanierung 
des Daches mit entsprechender Dämmung, 
damit gerechnet werden konnte, dass der 
Energieverbrauch gesunken sei. Es soll ge-
prüft werden, wie hoch der Verbrauch vor den 
Baumaßnahmen gewesen sei. Die Geschäfts-
leiterin schlägt vor, die Steuerung der Heizung 
überprüfen zu lassen. Dies hätte bei anderen 
Liegenschaften im VG-Gebiet zu größeren Ein-
sparungen im Verbrauch geführt.
9. Wortmeldung der Zuhörer
9.1. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
Ein Zuhörer ist der Ansicht, dass absenkbare 
Busse die bessere Lösung sei, anstatt den 
kostspieligen Ausbau von barrierefreien Halte-
stellen voranzutreiben.
9.2. Grünabfallplatz
Ein Bürger regt die Öffnung des Grünabfallplat-
zes im November an vier Samstagen an. Der 
Bedarf sei vorhanden, da einige Pflegearbei-
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Gemeinde Dammbach 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn  
      

Wahlbekanntmachung 
zur Bundestagswahl 

 
 
1.  
Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr. 
 
2.  
Die Gemeinde Dammbach bildet einen Wahlbezirk. Der Wahlraum befindet sich im Sitzungssaal des 
Rathauses in Dammbach, Wintersbacher Straße 141, 63874 Dammbach.  
Der Wahlraum ist barrierefrei.  
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis 
02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
 
3. 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr in folgenden 
Auszählungsräumen zusammen: 
 
Briefwahlbezirk 0031     Briefwahlbezirk 0032 
Schulturnhalle      Mittagsbetreuung 
Frühlingstraße 10     Frühlingstraße 10 
63874 Dammbach     63874 Dammbach 
 
4. 
Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 
 
Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen 

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 
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b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber 
oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt  
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder 
welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6.  

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. 
Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 
beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat. 
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Obst- und Gartenbauverein 
Dammbach e.V.
Der Obst- und Gartenbauverein Dammbach 
wünscht allen Mitgliedern ein erfolgreiches und 
vor allem gesundes Neues Jahr 2025. 
Unsere bisher geplanten Termine für 2025 sind: 
05.03.2025  Aschermittwoch – Heringses-
sen in unserem Vereinsheim am Langenrain
Geplant ist wieder unser Heringsessen am 
Aschermittwoch in unseren Vereinsräumen. 
Da der Matjes vorbestellt werden muss und 
sonst vergriffen ist, müssen wir um rechtzeitige 
Vorbestellung bitten. Telefonisch bei Thomas 
Günther Tel: 06092/7497 oder per
Whats app unter 0151 - 24 17 17 91.
15.03.2025, 13.00 Uhr Pflanzschnitt an neu-
en Obstbäumen aus dem Streuobstpakt in 
Dammbach
Treffpunkt: im Vereinsheim am Langenrain 
zum Theorieteil, anschließend Gang zur Obst-
wiese zum praktischen Teil.  
Durch die Aktion „Streuobst für Alle“ in Bayern, 
haben wir sowohl aus Dammbach als auch aus 
Mespelbrunn einige neue Mitglieder gewinnen 
können. Unser Verein zählt derzeit 212 Mitglieder. 
Die Aktion „Streuobst für Alle“ werden wir auch 
in diesem Jahr wieder für unsere Mitglieder 

7. 

Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig 
(§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).  

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
Heimbuchenthal, den 10.02.2025 
 
 
gez.    (Siegel) 
 
Masur 
Wahlamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nichtamtlicher Teil

Veranstaltungen Dammbach 
Februar 2025
Sonntag, 16.02. 
Patrozinum in St. Valentin 
	 mit Kleintierversteigerung, St. Valentin,
	 Wintersbach, Pfarreiteam (PGR)
Andacht in St. Valentin 
	 mit anschl. Kaffeetrinken 
	 im Pfarrer-Marschall-Haus, St. Valentin,
	 Wintersbach, Pfarreiteam (PGR)
Mittwoch, 19.02., 14:00 Uhr
	 Seniorenfasching, Sportheim Wintersbach

Samstag, 22.02.
Kappenabend, 
	 Sportheim Krausenbach, TSV
Sonntag, 23.02. 
Kinderfasching, 
	 Sportheim Krausenbach, TSV
Freitag, 28.02.
	 Faschingsparty, Langenrainhalle,
	 MV Dammbachtaler
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oder die es noch werden wollen, durchführen. 
Wer Interesse an diesen Obstbäumen (nur 
Hochstämme) aus dem Streuobstpakt hat, 
kann sich gerne beim Vorsitzenden melden.
Die Baumausgabe erfolgt dann im Herbst. Die 
Bäume selbst sind kostenlos. 
Aufgrund der großen Nachfrage wird die Abga-
be pro Mitglied auf 5 Bäume begrenzt.
Die Aktion „Streuobst für Alle“ wird vom Bayer.  
Staat bis zum Jahr 2034 finanziert.
Natürlich können auch sonstige Obstgehölze 
(Halbstamm oder Beerensträucher) von Je-
dermann über den Obst- und Gartenbauverein 
bezogen werden. 
30.03.2025, 15.00 Uhr Jahreshauptver-
sammlung im Vereinsheim am Langenrain
Die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge erfolgt im 
April. Bitte neue Kontonummern mitteilen, bei 
evtl. Bankwechsel
Lehr- u. Besichtigungsfahrt ins „Alte Land“
Montag, 14.07. bis Freitag 18.07.2025 Lehr- 
und Besichtigungsfahrt „Altes Land“
Der Kreisverband für Gartenbau und Landes-
pflege Aschaffenburg e.V. unternimmt eine Lehr- 
und Besichtigungsfahrt ins „Alte Land“. Hierbei 
besuchen wir den Obsthof von Eckart Brandt.
Eckart Brandt bewahrt auf seiner Obstwiese 
hunderte alte Apfelsorten. Zu unserer geplan-
ten Fahrtzeit reifen dort die Kirschen, von de-
nen er auch viele Sorten bewahrt.
Stadtbesichtigungen in Bremen, Bremerhaven 
und Stade, sowie „Dicke Pötte-Tour“  in Bre-
merhaven stehen auf dem  Programm.
Das genaue Fahrtprogramm ist auf unserer In-
ternetseite veröffentlicht.
Gerne kann es auch auf Anfrage zugesandt 
werden.
Auch Nichtmitglieder sind willkommen. 
Telefonnummern der Geschäftsführung: Rena-
te Günther 06092 / 7497
Weitere Termine und Anmeldeformulare auch 
im Internet: www.kv-gartenbauvereine-ab.de
Interessante Informationen rund um unseren 
Verein und das Thema Gartenbau gibt es auf 
den Internetseiten www.ogv-dammbach.de, 
sowie www.kv-gartenbauvereine-ab.de
sowie weiter auf Facebook und Instagram.
Die Vorstandschaft

Seniorenkreis Dammbach
Herzliche Einladung zum
Seniorenfasching in Dammbach
Wir wollen einige schöne Stunden im Sportheim 
in Wintersbach ab 14:00 Uhr mit den Steifen 
Stecken verbringen. Wir haben auch einige Ein-
lagen vorbereitet. Seit gespannt und bringt gute 
Laune mit, das Seniorenteam erwartet Euch.
Neue Gesichter sind gerne gesehen.
Mit freundlichen Grüßen
für das Seniorenteam
Anette Schäfer

Schützenverein Dammbachtal
Liebe Mitglieder
des Schützenvereins Dammbachtal,
wir laden euch herzlich ein zur Jahreshaupt-
versammlung am Freitag, den 07.03.2025 um 
19:00 Uhr im Schützenhaus in der Taubendelle.
Die Vorstandschaft

Musikverein Dammbachklänge 
Wintersbach
Helau!
Am Montag, 03.03.2025 spielen wir beim Ro-
senmontagsball des TSV Krausenbach.
Beginn ist um 20.00 Uhr!
Vorstandschaftsitzung
Die nächste Vorstandschaftsitzung findet am 
Do., 20.02.2025 im Proberaum des Musikver-
eines statt. Beginn ist um 19.00 Uhr.
Güldnertreffen 2025
Das 15. Internationale Güldnertreffen findet am 
12. und 13. Juli 2025 statt.

SpVgg Wintersbach 1949 e. V.
Mittwoch, 19.02.2025 ab 14.33 Uhr
Seniorenfasching im Sportheim 
Dienstag, 25.02.2025 um 19.00 Uhr
Einladung zum Vereinsabend „RUDH“
im Sportheim
(SG) SpVgg Hobbach/
Wintersbach/TSV Krausenbach
Trainings- und Spielort:
Sportgelände TSV Krausenbach
Vorschau Rückrundenstart
Sonntag, 09.03.2025, Beginn 15.00 Uhr
FC Kickers Gailbach – SG Ho/Wi/Kr
Schaut doch auch bei Instagram @sg_hob_
winters_krausenbach oder @spvgg_winters-
bach1949 vorbei, immer aktuell informiert!
Die Vorstandschaft
Freundliche Grüße

Musikverein „Dammbachtaler“ 
Krausenbach e. V. 
Die nächsten Termine:
27.02. Aufbau für Fasching um 18.00 Uhr
28.02. Faschingsparty/Malle-Party
29.03. Abbau Fasching 9.00 Uhr
04.03. Faschingszug 
08.03. Mitgliederversammlung
Faschingsparty/Malle-Party
Wann?: Freitag, 28.02.2025, ab 20.00 Uhr
Wo?: Langenrainhalle/Krausenbach
Musik: DJ Lena
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„Projektchor 100“
Chorprobe mittwochs um 20:00 Uhr im Georg-
Keimel-Haus
Gemischter Chor „Spessartwald“ 
Chorprobe dienstags um 20:00 Uhr im Georg-
Keimel-Haus
Termine: 2025
16.02.2025 Singen in St. Valentin
22.03.2025 Liederabend um 19:00 Uhr in der 
	 Dammbachtalhalle
30.04.2025 Maifest in der Langenrainhalle
26.07.2025 Konzert und Weinfest
Weitere Infos unter
www.spessartwald.de

Jagdgenossenschaft  
Krausenbach
Einladung zur nichtöffentlichen Jagdge-
nossenschaftsversammlung
Zur nichtöffentlichen Versammlung der Mit-
glieder der Jagdgenossenschaft Krausenbach 
am Freitag, den 28.03.2025 um 19.00 Uhr im 
Waldhotel Heppe in Dammbach, ergeht hiermit 
an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdrevier Krausenbach gehö-
ren und auf denen die Jagd ausgeübt werden 
darf, recht herzliche Einladung.
Johann Elter, Jagdvorsteher

Showeinlagen:
Männerballett, Et Ceteras, Prinzenpaar
Eintritt ab 18.
Herzliche Einladung!
Ramona Salg, Schriftführerin

TSV Krausenbach
Vorschau:
Nächster Seniorenstammtisch am 10. März 
15:00 Uhr.
22.02., 20:00 Uhr Kappenabend
23.02., 14:00 Uhr Kinderfasching
03.03., 20:00 Uhr Rosenmontagsball
04.03., Faschingstreiben nach dem Zug

Gesangverein „Spessartwald“ 
Krausenbach e.V.“, „Projektchor 
100“ und „Dammbacher Chörchen“
16.02.2025 Singen in St. Valentin
Projektchor 100 und Gemischter Chor berei-
chern musikalisch den Gottesdienst zum Patro-
zinium um 10:00 Uhr in St. Valentin/Wintersbach.
„Dammbacher Chörchen“
Chorprobe samstags von 09:00 - 10:00 Uhr im 
Georg-Keimel-Haus

An die Abonnenten 
des Amts- und Mitteilungsblattes

Der Jahresbeitrag in Höhe von 29 Euro (inkl. 7 % MwSt) wird mit SEPA-
Lastschrift in der Kalenderwoche 8/2025 abgebucht.

Ihre Mandatsreferenznummer wurde Ihnen 2013 übermittelt (die Mandats-
referenznummer entspricht der Abonnentennummer).

Die Gläubiger-ID der Druckerei Tübel GmbH lautet DE93ZZZ00000141952.

Wir bitten Sie, uns Änderungen Ihrer Bankverbindung bis zum 13.02.2025 
mitzuteilen, um Ihnen unnötige Bankgebühren wegen Rückläufer zu ersparen.

Ansprechpartner: 
Frau Schröder, Telefon: 09372/4083860, Mo. – Do., 8.30 – 15.00 Uhr.
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  Gemeinde 
Heimbuchenthal

AMtlicher teil
Gemeinde Heimbuchenthal 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn  
      

Wahlbekanntmachung 
zur Bundestagswahl 

 
 
1.  
Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr. 
 
2.  
Die Gemeinde Heimbuchenthal bildet einen Wahlbezirk. Der Wahlraum befindet sich im Pfarrheim 
in der St.-Johannes-Straße 8, 63872  Heimbuchenthal.  
Der Wahlraum ist barrierefrei.  
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis 
02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
 
3. 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr in folgenden 
Auszählungsräumen zusammen: 
 
Briefwahlbezirk 0011     Briefwahlbezirk 0012 
Aula, Schule      Raum 37, Schule 
Bergstraße 16      Bergstraße 16 
63872 Heimbuchenthal     63872  Heimbuchenthal 
 
4. 
Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 
 
Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen 

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 
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b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber 
oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt  
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder 
welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6.  

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. 
Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 
beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat. 

Gemeinde Heimbuchenthal 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn  
      

Wahlbekanntmachung 
zur Bundestagswahl 

 
 
1.  
Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr. 
 
2.  
Die Gemeinde Heimbuchenthal bildet einen Wahlbezirk. Der Wahlraum befindet sich im Pfarrheim 
in der St.-Johannes-Straße 8, 63872  Heimbuchenthal.  
Der Wahlraum ist barrierefrei.  
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis 
02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
 
3. 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr in folgenden 
Auszählungsräumen zusammen: 
 
Briefwahlbezirk 0011     Briefwahlbezirk 0012 
Aula, Schule      Raum 37, Schule 
Bergstraße 16      Bergstraße 16 
63872 Heimbuchenthal     63872  Heimbuchenthal 
 
4. 
Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 
 
Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen 

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 
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im Pfarrer-Anton-Adelberger-Saal im Pfarrzen-
trum zunächst zum Gottesdienst.
Danach schließt sich unser buntes Faschings-
programm an. Wer dazu einen Beitrag erbrin-
gen möchte ist herzlich dazu eingeladen.
Es gibt Kaffee und Kreppel und natürlich auch 
andere Getränke.
Gefragt ist  gute Laune, mindestens ein lustiges 
Hütchen und viel Stimmung.
Bitte meldet Euch wie immer bei Anita Gießler, 
Tel. 822 68 05, an, damit wir planen können.
Euer Seniorenteam

TSV Heimbuchenthal 1930 e.V.
Ergebnis:
Vorbereitungsspiel 
Am Sonntag, 09.02.2025
Spiel in Elsenfeld 
TSV Heimbuchenthal I – TUS Leider� 2 : 4
Tore: Vincenzo Pazienza, Tim Grünewald

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber 
oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt  
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder 
welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6.  

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. 
Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 
beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat. 

7. 

Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig 
(§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).  

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
Heimbuchenthal, den 10.02.2025 
 
 
gez.    (Siegel) 
 
Masur 
Wahlamt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffnungszeiten  
der Postfiliale Heimbuchenthal
Hauptstr. 79, Tel 0174 697 40 86
Montag, Dienstag und
Mittwoch	 08:30 - 10:30 Uhr
Donnerstag	 15:00 - 17:00 Uhr
Freitag, Samstag	 08:30 - 10:30 Uhr
Gemeinde Heimbuchenthal
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn

Nichtamtlicher Teil

Katholisches Seniorenforum  
St. Johannes
Mit Helau begrüßen auch die Heimbuchentha-
ler Seniorinnen und Senioren den Fasching in 
ihrer Mitte. Wir treffen uns am
	 Donnerstag, den 20. Februar 2025, 
	 um 14.00 Uhr
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Vorschau:
Testspiel 
Am Samstag, 15.02.2025
Spiel in Hain, Beginn: 14 Uhr
DJK Hain I – TSV Heimbuchenthal I
Testspiel 
Am Sonntag, 23.02.2025
Spiel in Aschaffenburg, Beginn: 16 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg II –
TSV Heimbuchenthal I
Die Vorstandschaft

Katholisch Öffentliche Bücherei
Vergissmeinnicht - Trilogie ist jetzt komplett
Für alle Fans von Kerstin Gier stehen jetzt alle 
drei Bände der Fantasy-Reihe zur Verfügung:
- Was man bei Licht nicht sehen kann
- Was bisher verloren war
- Was die Welt zusammenhält
Allerliebste Bilderbücher
für unsere kleinsten Leser
- Wo seid ihr, kleine Kätzchen?
- Ich bin nicht klein!
- Lotta liebt die Natur
- Papa ist immer für mich da
Mittwochs ist unsere Bücherei von 16.30 - 19 
Uhr und sonntags von 10 - 12 Uhr geöffnet. 
Unter der Telefonnummer 822 69 32 sind wir 
während der Öffnungszeiten erreichbar. Unser 
Online-Katalog unter www.bibkat.de/Heimbuch-
enthal zeigt unseren gesamten Medienbestand 
und Sie können sich schon vorab informieren, 
was es alles bei uns zu entdecken gibt.
Das Büchereiteam

Mandolinenfreunde 
Heimbuchenthal e.V.
Jahresmitgliederversammlung am 26.02.25
Hiermit laden wir alle Mitglieder sehr herzlich 
zu unserer diesjährigen Jahresmitgliederver-
sammlung ein. Beginn ist um 20.00 Uhr im 
Pfarrheim Heimbuchenthal.
Nachfolgend die Tagesordnungspunkte:
TOP 1	 Begrüßung und Eröffnung
TOP 2	 Gedenken der verstorbenen Mitglieder
TOP 3	 Feststellen der Anwesenheit
TOP 4	 Protokollverlesung der Mitglieder-
	 Jahresversammlung vom 20.03.2024
TOP 5	 Bericht des 1. Vorsitzenden
TOP 6	 Kassenbericht
TOP 7	 Bericht der Kassenprüfung
TOP 8	 Entlastung Kassier und Vorstandschaft
TOP 9	 Wünsche und Anträge
TOP 10	Verschiedenes
Wünsche und Anträge können bis 25.02.2025 
bei der Vorstandschaft eingereicht werden.
Es grüßen
Die Mandolinenfreunde Heimbuchenthal e.V

Obst- und Gartenbauverein  
Heimbuchenthal e.V.
Lehr- und Besichtigungsfahrt ins „Alte 
Land“ – Jetzt anmelden!
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des Obst- 
und Gartenbauvereins Heimbuchenthal,
der Kreisverband für Gartenbau und Landes-
pflege Aschaffenburg e.V. organisiert wieder 
eine spannende Lehr- und Besichtigungsfahrt 
ins „Alte Land“.
Montag, 14.07. bis Freitag 18.07.2025 
Hierbei besuchen wir den Obsthof von Eckart 
Brandt. Eckart Brandt bewahrt auf seiner Obst-
wiese hunderte alte Apfelsorten. Zu unserer 
geplanten Fahrtzeit reifen dort die Kirschen, 
von denen er auch viele Sorten bewahrt.
Stadtbesichtigungen in Bremen, Bremerhaven 
und Stade, sowie „Dicke Pötte-Tour“ in Bre-
merhaven stehen auf dem Programm.
Das genaue Fahrtprogramm ist auf unserer In-
ternetseite veröffentlicht. Gerne kann es auch 
auf Anfrage zugesandt werden.
Auch Nichtmitglieder sind willkommen.
Telefonnummern der Geschäftsführung:
Renate Günther 06092/7497
Weitere Termine und Anmeldeformulare auch 
im Internet: www.kv-gartenbauvereine-ab.de

Heimbuchenthaler Freundeskreis 
Thury-Harcourt
Liebe Mitglieder und Freunde,
unsere Fahrt in die Normandie findet dieses 
Jahr vom 28.05.2025 bis 01.06.2025 statt.
Wir würden uns über eine rege Teilnahme freu-
en und wollen jetzt um verbindliche Anmeldung 
bitten. Der Preis pro Person beträgt 75 €. Kin-
der und Jugendliche sind frei. Der Eingang der 
Zahlung gilt als Anmeldung. Anmeldeschluss 
ist Montag, der 31. März 2025.
Bitte überweisen Sie den Betrag für die Fahrt 
an die Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg , 
IBAN DE92 5019 0000 0004 7206 28,
Konto-Inh. Freundeskreis Thury-Harcourt.
Für den Freundeskreis
R. Wanschura
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Gemeinde 
   Mespelbrunn

AMtlicher teil

Gemeinde Mespelbrunn 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn  
      

Wahlbekanntmachung 
zur Bundestagswahl 

 
 
1.  
Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr. 
 
2.  
Die Gemeinde Mespelbrunn bildet einen Wahlbezirk. Der Wahlraum befindet sich im 
Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße 130, 63875  Mespelbrunn.  
Der Wahlraum ist barrierefrei.  
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis 
02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
 
3. 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr in folgenden 
Auszählungsräumen zusammen: 
 
Briefwahlbezirk 0021     Briefwahlbezirk 0022 
Haus des Gastes, Nebenraum    Haus des Gastes, Turnhalle 
Hauptstraße 164     Hauptstraße 164 
63875 Mespelbrunn     63875 Mespelbrunn 
 
4. 
Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 
 
Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen 

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 
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b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber 
oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt  
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder 
welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6.  

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. 
Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 
beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat. 

Gemeinde Mespelbrunn 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn  
      

Wahlbekanntmachung 
zur Bundestagswahl 

 
 
1.  
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b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber 
oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt  
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder 
welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6.  

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die 
betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. 
Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 
beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat. 

7. 

Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig 
(§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).  

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
Heimbuchenthal, den 10.02.2025 
 
 
gez.    (Siegel) 
 
Masur 
Wahlamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bürgersprechstunden 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
das Angebot der individuellen Terminvergabe 
für ein persönliches Gespräch mit der Bürger-
meisterin wird inzwischen sehr gut genutzt. 
Hier kann auf Terminwünsche bezüglich des 
Tags und der Uhrzeit individuell eingegangen 
werden. Oftmals ist es auch sinnvoll, vorab 
entsprechende Dokumente und Akten heraus-
zusuchen oder den zuständigen Sachbearbei-
ter mit hinzuzuziehen. 
Wenn Sie einen Termin benötigen, dann ver-
einbaren Sie bitte einen individuellen Termin 
unter 06092 942-123.
Mit freundlichen Grüßen
Steffi Fuchs
1. Bürgermeisterin

Nichtamtlicher Teil

GV „Spessartlust“ Hessenthal 
1927 e.V. 
Liebe Mitglieder und Freunde!
Herzliche Einladung zu allen Treffen, welche 
immer am 2. Donnerstag im Monat stattfinden 
und zu denen alle Interessierten kommen kön-
nen. Es geht darum Gemeinschaft zu pflegen 
auch wenn wir nicht mehr aktiv singen. Treffen 
sind ab sofort immer um 18:30 Uhr, wenn keine 
andere Meldung erfolgt.
Achtung:
Uhrzeit-Änderung damit Ottmar direkt nach 
seiner Behandlung zu uns kommen kann.     
Achtung!!! Lokalität-Änderung im März:
Donnerstag 13. März treffen wir uns um 18:30 
Uhr im Masalahaus (ehemals „Post“)                                                                                              
Liebe Mitglieder und Freunde
der beliebten Sängerreisen
des GV „Spessartlust“ Hessenthal
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Wir wünschen uns „Mitverantwortung im Eh-
renamt“ das ja bekanntlich unbezahlbar ist. 
Außerdem können Uhrzeit-Wünsche geäußert 
werden. Das wäre schon einmal ein Anfang.
Irene Spatz
Tel. 7525

Spessart Unkel´s Mespelbrunn 
1981 e.V.
Clubabend
Mittwoch 26.02.2025 19.00 Uhr
im Vereinsheim Äckerle.

Gemeindebücherei
Neuigkeiten aus der Bücherei Mespelbrunn
Herzlichen Dank!
Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer un-
seres ersten Café Auszeit zum Thema „Enkel-
trick“. Bei Kaffee und Kuchen gab uns Kriminal-
hauptkommissarin Frau Katja Heinz hilfreiche 
Tipps, wie man kein Opfer einer Straftat wird.
Neue Bücher eingetroffen!
Wir freuen uns, viele neue Bücher aus der Aus-
tauschbücherei Würzburg in unserem Bestand 
zu haben. Kommen Sie vorbei und entdecken 
Sie spannende Lektüre!
Jahresstatistik 2024
Unsere Jahresstatistik ist fertig. Wer sich dafür 
interessiert, findet sie:
- auf unserer Webseite,
- ausgehängt im Schaukasten,
- oder als gedruckter Flyer in der Bücherei zum 
  Mitnehmen.
Kommende Termine:
30.03.2025: 
Buch- und Kunstausstellung im Pfarrsaal
04.04.2025: Nacht der Bibliotheken – 
in der Bücherei sowie im kleinen Pfarrsaal
07.05.2025:
Café Auszeit im Dorfgemeinschaftshaus
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag:	16:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch:	10:00 – 11:30 Uhr
Sonntag:	10:00 – 12:00 Uhr
Wir haben geschlossen am:
02.03.2025: Faschingssonntag
05.03.2025: Aschermittwoch
Bequem stöbern von zu Hause aus:
Besuchen Sie unseren Online-Katalog unter
www.bibkat.de/mespelbrunn .
Kontakt:
E-Mail: koebmespelbrunn @gmx.de
Webseite: www.hessenthal-mespelbrunn.koeb-
unterfranken.de  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Büchereiteam

Wir fahren von Sonntag 20. Juli bis Donners-
tag 24. Juli 2025 ins Hotel Sonnbichl in Lam 
im schönen Bayer. Wald. Wir freuen uns, dass 
sich schon so viele dafür interessiert bzw. an-
gemeldet haben. Die Fahrt unternehmen wir 
-wie immer- mit unserem örtlichen Reiseun-
ternehmen. In diesem Jahr liegen die Planung 
und Durchführung in den bewährten Händen 
von Harald und Udo, die diese Gegend emp-
fohlen haben und besonders gut kennen. Zu 
den im Gesamtpreis angebotenen Leistungen 
zählen: Busfahrt im modernen Fernreisebus 
mit 48 Sitzplätzen, 4 Übernachtungen, reich-
haltiges Frühstücksbüffet mit Gesundheits-
ecke, abends 3-Gang Wahlmenü, Begrüßungs-
cocktail, tägliches Salatbüffet, alle Ausflüge mit 
dem Bus, musikalischer Unterhaltungsabend, 
Reiseleitung und alle Eintrittskosten und Ne-
benkosten vor Ort.
Programm wie folgt:
Bayerwald-Rundfahrt mit Gondelfahrt auf dem 
großen Arber, Besuch einer Glasmanufak-
tur und der Bärwurzerei „Drexler“ in Arrach* / 
Fahrt nach Bodenmais zum Weißwurstseminar 
incl. 1 Paar Weißwürste, 1 Weizen, eine Brezel 
und es bekommt jede/r ein Weißwurst-Diplom, 
anschließend Besuch des Hans Eisenmann-
Hauses  im Nationalpark Bayer. Wald* / Fahrt 
nach Regensburg mit der weltberühmten Stru-
delfahrt auf der Donau. Abfahrt: 8 Uhr ab Hal-
testelle Kirchnerhaus Aschaffenburg (Haupt-
bahnhof) bis Musikpavillon Heimbuchenthal 
/ Außerdem werden wir -wie üblich- auf der 
Hinfahrt eine Frühstückspause in der Rast-
anlage Strohofer bei Geiselwind einlegen, wo 
wir schon vorangemeldet sind. Evt. Änderun-
gen im Ablauf werden nach Absprache mit den 
Teilnehmern und je nach Verkehrs- und Wet-
terlage vorgenommen, damit alle glücklich und 
zufrieden sind. Ein Prospekt des Hotels zur 
Information bekommt selbstverständlich auch 
jede/r Mitreisende. Wir wünschen euch allen 
große Vorfreude. Wer noch mitfahren möchte, 
bitte bei Irene (Tel. 7525) melden, damit wir 
evt. noch Zimmer nachordern können.
Montag, 17.02., 70. Geb. J. L.
Mittwoch, 26.02., 90. Geb. I. Sp.                                                                                       
Neuigkeiten:
im Schaukasten unter den Arkaden der PKK

Reinigungsteam Wallfahrtskirche  
Hessenthal
Reinigungsteam der Wallfahrtskirche
Nächster Reinigungstermin: am Montag, den 
24.02. ab 14 Uhr. Über Unterstützung würden 
wir uns sehr freuen. Vielen Dank im Voraus.
Information für die Kommunioneltern
Traditionelle Unterstützung seit Jahrzehnten 
bei der Reinigung der Kirchen (WK und MKK) 
erbitten wir am Freitag vor Palmsonntag, das 
wäre der 11. April 2025 nach Absprache.
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Walhalla und einer Fahrt mit der City Bahn wie-
der Richtung Heimat. 
Die Reise beinhaltet folgende Leitungen:
Fahrt mit modernem Reisebus, 4x Übernach-
tung Halbpension, rustikales Rittermahl, Kurta-
xe, Benutzung der Bäderlandschaft im Hotel, 
1x Kegelabend, Tanzabend im Hotel, Stadt-
führungen Passau, Budweis, Linz sowie Fahrt 
mit der City Bahn. Auch sind Auslandskranken- 
und Unfallversicherung, Reiserücktrittkosten-
versicherung im Preis enthalten. Der Preis im 
Doppelzimmer beträgt 589,-- € und 40,--€ mehr 
für Einzelzimmer.Einige Anmeldungen gab es 
schon, daher schnell anmelden bei Wolfgang 
Noll unter der Nummer 06094-1277 oder Pia 
Stegemann Nr. 06092-1071 (OV Mespelbrunn)

Spessartbühne Mespelbrunn
2025: Die Spessartbühne wird 50 !!
Unser Programm 
7.03. + 9.03.2025:
„Nonnenpoker“ Zusatzvorstellungen
22.3.2025 DIE TABUTANTEN
präsentieren Impro Comedy vom Feinsten
Die beiden Damen sind wieder zu Gast in Mes-
pelbrunn, Die Karte kostet 16 €, Beginn: 20 Uhr
Karten gibt es auf der Website der Spessart-
bühne unter www.spessartbuehne.de
29.3.2025 „SOULFIRE“
bringt unser Theater zum Kochen. Wer kennt 
sie eigentlich nicht?! In Aschaffenburg und Re-
gion sind Soulfire seit vielen Jahren eine feste 
musikalische Größe. Karten für 16€ gibt es  auf 
unserem Ticketshop www.spessartbuehne.de
April - Mai 2025: Kindertheater
„Super Mario rettet Frau Holle“
Premiere ist am 26.04.2025, (Ausverkauft)  
weitere Termine: 2. + 10. + 11. + 23. + 25.05. 
25.10.2025: „Schlongonges“
Ausverkauft
22.11.2025: Susanne Hasenstab und Emil 
Emaille : „Ochsenmaulsalat“
Vorhang auf für den ganz normalen Wahnsinn! 
Außerdem nehmen Susanne Hasenstab ( ja , 
die vom Main-Echo) und Emil Emaille das Pub-
likum mit in ein mysteriöses Wirtshaus im Spes-
sart. Karten für 16 € gibt es bald in unserem Ti-
cketshop unter: www.spessartbuehne.de
Auf unserer Jahreshauptversammlung wur-
de beschlossen, dass wir Ende November 
das  Jubiläumsjahr mit einer ordentlichen 
Mitgliederfeier beschließen. Das haben wir 
uns bis dahin verdient.

VdK Mespelbrunn
Der VdK OV Weibersbrunn und OV Mespel-
brunn planen eine gemeinsame 5-Tages-Reise 
in den Bayerischen Wald.
Fahrt Bayerischer Wald
Wie in den letzten Jahren gewohnt, wollen wir 
wieder eine Reise über den VdK Reisedienst an-
bieten. Dieses Jahr vom 05.05. bis 09.05.2025 
für 5 Tage in den Bayrischen Wald. Von Passau 
nach Linz, Budweis, und Regensburg. Im Ro-
mantik Posthotel in  Röhrnbach im Landkreis 
Freyung-Grafenau unweit von  Waldkirchen, 
werden wir einquartiert sein . Das Hotel bietet 
neben Wellness und Entspannung auch einen 
Kulinarischen Genuss und einem restaurierten 
300 Jahre alten Gewölbekeller, der zu beson-
deren Feierlichkeiten, wie Hochzeiten, Geburts-
tagsfeiern, Firmenfesten oder Weihnachtsfeiern, 
einlädt. Der Ablauf der Fahrt ist wie folgt geplant.
Tag 1: Die Anreise erfolgt über Passau, die 3 
Flüsse-Stadt an der schönen Donau, wo ein 
Spaziergang durch die Altstadt stattfindet. Eine 
Schifffahrt nach Oberzell mit dem Kristallschiff, 
wo eine Million Swaroski-Kristalle verbaut sind, 
ist anschließend  geplant. Zum Check-in und 
Abendessen geht es ins Hotel. Röhrnbach bie-
tet neben 60 km markierte Wanderwege ein 
Hallenbad mit Sauna und Solarium, Sportstät-
ten wie Eisstockbahnen, Bewegungspark und 
vieles mehr.
Tag 2: Auf der Fahrt nach Linz durch den Un-
teren Bayrischen Wald und den oberösterrei-
chischen Böhmerwald erreichen wir Linz, die 
Hauptstadt des Bundeslandes Österreich. Die 
schöne Linzerin, eine „Linzer Torte“, sollte man 
sich in der altehrwürdigen Altstadt nicht entge-
hen lassen. Nach einer Rundfahrt mit einem 
Bähnchen geht es vorbei am rechten Donau-
ufer und der berühmten Schlögener Schlinge, 
auf der Nibelungenstraßezurück ins Hotel.
Tag 3: Im 2000 qm großen Wald findet man 
Bäume aus Glas und mit kegelförmigen Baum-
kronen sowie kreisrunden Ästen. Einzigartige 
Lichteffekte gibt es auf gezackten Zweigen 
oder spiralförmigen Stämmen zu bestaunen. 
Einem Glaskünstler kann man dann bei seiner  
Arbeit über die Schultern schauen. Dann geht 
es weiter  zu einer „Gläsernen Destille“ wo der 
bekannte „Bärwurz“ verkostet werden kann.
Tag 4: Über den Grenzübergang Philippsreuth 
fahren wir nach Tschechien und erreichen nach 
ca. 2 Stunden Budweis. Die zauberhafte Stadt 
aus dem 13. Jahrhundert, mit dem denkmalge-
schützten Stadtkern, dem Springbrunnen auf 
dem Marktplatz, sowie einem sehr schönen 
Rathaus, bietet viele Sehenswürdigkeiten. Den 
Zusammenfluss von Moldau und Malsch kann 
man in der von König Premsyl Ottokar II ge-
gründeten Stadt bestaunen.
Tag 5: Nach dem Frühstück geht es über Re-
gensburg, eventuell einer Besichtigung der 




